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Lage des Änderungsbereiches 
 

 
Flächennutzungsplan (Stand: 30.01.2013) mit wirksamer Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 A) (Stand: 17.09.2018) Maßstab 1:15.000 Darstellung des Geltungsbereiches 
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Begründung 
 
 
1. Ziele, Zwecke und we-

sentliche Auswirkungen 
der Planung 

 
Der räumliche Geltungsbereich 
der Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) umfasst eine 
Fläche von ca. 22,49 ha. Er hat 
sich im Vergleich zum vorherigen 
Entwurf erheblich reduziert (siehe 
dazu auch 5.). 
 
Mit der FNP-Änderung sollen die 
Entwicklungsziele für Teilflächen 
des Entwicklungsbereiches 
Krampnitz gesichert sowie die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Entwicklung des ehe-
maligen Kasernengeländes 
Krampnitz im Geltungsbereich ge-
schaffen werden.  
 
Ziel der Entwicklungsmaßnahme 
insgesamt ist, die ehemalige Ka-
serne Krampnitz zu einem attrakti-
ven Wohnstandort mit Infrastruk-
tureinrichtungen zu entwickeln. Im 
gesamten Entwicklungsbereich 
sind etwa 5.000 Wohnungen für 
ca. 10.000 Einwohner, Gewerbe 
sowie entsprechende soziale Inf-
rastruktureinrichtungen geplant. 
Zunächst sollen jedoch – entspre-
chend des sogenannten Szena-
rios „Krampnitz_5.000“ – nur die 
planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für 5.000 Einwohner ge-
schaffen werden (siehe dazu 2.). 
 
Die Planänderung ist städtebau-
lich erforderlich, um dem wach-
senden Bedarf an Wohnungen ge-
recht werden zu können. Sie ist 
zudem bedeutend für die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. 
 
Im Plangebiet sind aktuell Wohn-
bauflächen mit der Dichtestufe W2 
(GFZ 0,5 - 0,8) und W3 (GFZ 0,2 - 
0,5) sowie gemischte Bauflächen 
mit der Dichtestufe M2 (GFZ 0,2 - 
0,5) dargestellt. 

Es ist vorgesehen, im Plangebiet 
zukünftig Wohnbauflächen mit der 
Dichtestufe W1 (GFZ 0,8 - 1,6) so-
wie gemischte Bauflächen der 
Dichtestufe M1 (GFZ 0,8 - 1,6) 
darzustellen. Zusätzlich werden 
künftig ca. 9,11 ha bisheriger Bau-
fläche als Freifläche dargestellt – 
eine Grünfläche im Zentrum des 
Änderungsbereichs (Zentralpark) 
sowie eine Grünfläche mit ergän-
zendem Symbol für Sportlichen 
Zwecken dienende Einrichtungen 
im Südwesten. 
 
Die geplanten Änderungen ent-
sprechen den grundsätzlichen 
Entwicklungszielen des FNP. Die 
Inhalte des beschlossenen FNP 
bleiben konsistent und bilden ein 
tragfähiges Grundgerüst für die 
künftige städtebauliche Entwick-
lung Potsdams. Die Zuordnung 
der Nutzungen wurde unter um-
weltschonenden Gesichtspunkten 
vorgenommen. 
 
 
2. Weiterentwicklung der 

Planung 
 
Die FNP-Änderung „Krampnitz“ 
(14/17 B-1) ging aus dem bisheri-
gen FNP-Änderungverfahren 
„Krampnitz“ (14/17 B) hervor:  
Der Geltungsbereich der FNP-Än-
derung „Krampnitz“ (14/17 B) 
wurde vorbehaltlich der Zustim-
mung der Stadtverordnetenver-
sammlung gemäß § 1 Abs. 8 in 
Verbindung mit § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) geteilt und die 
Planverfahren als FNP-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 B-1) und FNP-
Änderung „Krampnitz“ (14/17 B-2) 
weitergeführt. 
 
Zunächst wurde lediglich das Ver-
fahren für die FNP-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 B-1) fortge-
führt. Die Fortführung des Verfah-
rens für die FNP-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 B-2) ist zu ei-
nem späteren Zeitpunkt vorgese-
hen. Hintergrund dessen ist, dass 
er Entwicklungsbereich Krampnitz 

bis zu einer Schwelle von 5.000 
Einwohnern verkehrsverträglich 
entwickelt werden kann, es ab 
5.000 Einwohnern jedoch eines 
zusätzlichen Verkehrsträgers 
(Straßenbahn) bedarf, um eine 
leistungsfähige ÖPNV-Ver-
kehrserschließung zu gewährleis-
ten. Dafür wird zunächst ein Plan-
feststellungsverfahren für die Stra-
ßenbahntrasse durchgeführt 
(siehe dazu konkreter 5.).  
 
Die vorliegende FNP-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 B-1) und die 
entsprechenden Teilbebauungs-
pläne auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung wurden bzw. 
werden an das sogenannte Sze-
nario „Krampnitz_ 5.000“ ange-
passt, um zunächst die Realisie-
rung dieser Zielzahl von 5.000 Ein-
wohnern anzustreben. Es besteht 
kein Widerspruch zwischen der so 
angepassten Planung und den 
Zielen der Raumordnung. 
 
Ziel bleibt es, den ehemaligen Ka-
sernenstandort im Endausbau 
entsprechend der städtebaulich-
landschaftsplanerischen Master-
planung „Stadtquartier Potsdam-
Krampnitz“ für 10.000 Einwohner 
zu entwickeln. Dafür wird nach 
dem Planfeststellungsverfahren 
für die Straßenbahntrasse das er-
forderliche FNP-Änderungsver-
fahrens „Krampnitz“ (14/17 B-2) 
fortgeführt. 
 
 
 

 
Geänderter Geltungsbereich  
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3. Umweltbericht 
 
 
Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im 
Umweltbericht die aufgrund der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB und der Anlage 1 zum 
BauGB ermittelten und bewerte-
ten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung 
ist in der Abwägung zu berück-
sichtigen. 
 
3.1 Einleitung 
 
3.1.1 Inhalt und Ziele der FNP-Än-
derung 
Im Änderungsbereich "Krampnitz" 
(14/17 B-1) befinden sich auf rund 
22,49 ha langjährig aufgelassene 
und dadurch z.T. wiederbewal-
dete, ehemals militärisch genutzte 
Flächen. Die an das Kasernen-
areal angrenzenden Flächen lie-
gen im Landschaftsschutzgebiet 
„Königswald mit Havelseen und 
Seeburger Agrarlandschaft“ und 
sind durch eine landwirtschaftliche 
Nutzung geprägt. Im Norden 
schließen die Natura 2000-Ge-
biete Fauna-Flora-Habitat (FFH-) 
Gebiet „Döberitzer Heide“ (DE 
3444-303) und das anteilig de-
ckungsgleiche Europäische Vo-
gelschutzgebiet (SPA) „Döberitzer 
Heide“ (DE 3444-401) an den Ent-
wicklungsbereich Krampnitz an. 
Mit der vorliegenden FNP-Ände-
rung „Krampnitz“ (14/17 B-1) sol-
len die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Entwicklung 
des ehemaligen Kasernengelän-
des Krampnitz zu einem Wohn-
standort für zunächst 5.000 Ein-
wohner mit begleitendem Ge-
werbe sowie entsprechenden so-
zialen Infrastruktureinrichtungen 
geschaffen werden (sogenanntes 
Szenario „Krampnitz_5.000“). Die 
Planung verfolgt das Ziel, dem 
wachsenden Bedarf an Wohnun-
gen zu begegnen und neue Ar-
beitsplätze zu schaffen. 

Im Geltungsbereich sind aktuell 
Wohnbauflächen mit der Dichte-
stufe W2 (GFZ 0,5 - 0,8) und W3 
(GFZ 0,2 - 0,5) sowie gemischte 
Bauflächen mit der Dichtestufe M2 
(GFZ 0,2 - 0,5) dargestellt. Es ist 
vorgesehen, im Plangebiet zu-
künftig Wohnbauflächen mit der 
Dichtestufe W1 (GFZ 0,8 - 1,6) so-
wie gemischte Bauflächen der 
Dichtestufe M1 (GFZ 0,8 - 1,6) 
darzustellen. Zusätzlich werden 
künftig ca. 9,11 ha bisherig Bauflä-
che als Freifläche dargestellt – 
eine Grünfläche im Zentrum des 
Änderungsbereichs sowie eine 
Grünfläche mit der Ergänzung des 
Symboles für Sportlichen Zwe-
cken dienende Einrichtungen im 
Südwesten. 
 
Die mit der vorliegenden FNP-Än-
derung "Krampnitz" (14/17 B-1) 
dargestellten Nutzungen und die 
hiermit insgesamt verbundene 
Flächeninanspruchnahme werden 
in der folgenden Tabelle aufge-
zeigt. 
 

Dargestellte Nutzung Fläche  
in ha 

Wohnbaufläche W 1 3,25 

Wohnbaufläche W 2 0,00 

Wohnbaufläche W 3 0,00 

Gemischte Baufläche M 1 10,13 

Gemischte Baufläche M 2 0,00 

Grünfläche Zentralpark 
sowie Grünfläche mit Sym-
bol Sportlichen Zwecken  
dienende Einrichtung 

9,11 

Gesamt 22,49 

 
Im Vergleich zu den bisherigen 
Darstellungen des FNP wird im 
Geltungsbereich der geänderten 
Darstellung die bauliche Dichte er-
höht. Infolge der Ausweisung 
zweier großflächiger Grünflächen 
wird gegenüber den bisherigen 
Darstellungen des FNP eine Re-
duzierung der potenziellen Neu-
versiegelung im Geltungsbereich 
um 0,45 ha von bisher 12,24 ha 
auf nun 11,79 ha erzielt. Zugleich 

erhöht sich jedoch der Biotopwert-
verlust durch die FNP-Änderung 
überschlägig um 7,14 ha von 13,1 
ha auf 20,24  ha.  
Die mit der Planung gegenüber 
dem Bestand verbundene Verän-
derungen der Umweltsituation 
werden im vorliegenden Umwelt-
bericht ermittelt, bewertet und 
Maßnahmen zur Vermeidung-, 
Verringerung- und dem Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
aufgezeigt.  
 
3.1.2 Relevante Ziele des Umwelt-
schutzes aus einschlägigen Fach-
gesetzen und Fachplänen 
Für den Planungsraum sind insbe-
sondere folgende umweltbezoge-
nen Informationen, Fachplanun-
gen und Rechtsvorschriften zu be-
rücksichtigen: 
Gemäß § 1 Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) sind 
die Funktionen des Bodens nach-
haltig zu sichern oder wiederher-
zustellen. Nach § 1a Abs. 2 
BauGB soll mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umgegan-
gen werden; dabei sind zur Verrin-
gerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Ge-
meinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen der Innenentwick-
lung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen. 
Die Gewässer sind nach § 1 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) durch 
eine nachhaltige Gewässerbewirt-
schaftung als Bestandteil des Na-
turhaushaltes, als Lebensgrund-
lage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie 
als nutzbares Gut zu schützen. 
Oberirdische Gewässer sind ge-
mäß § 27 Abs. 1 Nr. 2 WHG so zu 
bewirtschaften, dass ein guter 
ökologischer und ein guter chemi-
scher Zustand erhalten oder er-
reicht werden. Das Grundwasser 
ist gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG 
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so zu bewirtschaften, dass ein gu-
ter mengenmäßiger und ein guter 
chemischer Zustand erhalten oder 
erreicht werden.  
Dazu schreibt § 54 Abs. 4 Bran-
denburgisches Wassergesetz 
(BbgWG) im Besonderen eine 
grundsätzlich ortsnahe Versicke-
rung von Niederschlagswasser 
vor.  
Die Bauleitpläne sollen nach § 1 
Abs. 5 BauGB u.a. dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern; insbesondere sind gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB die Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse der Bevölke-
rung zu berücksichtigen. Dabei 
sind der Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (insbeson-
dere Lärm, Luftschadstoffe) und 
die Vorbeugung ihres Entstehens 
nach § 1 Abs. 1 Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) we-
sentliche Aspekte. Maßgeblich 
sind hier vor allem die schalltech-
nischen Orientierungswerte in DIN 
18005 Teil 1 Beiblatt 1 (Schall-
schutz im Städtebau) sowie die 
Immissionsgrenzwerte der Tech-
nischen Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft (TA Luft). Auch sind ge-
mäß § 50 BImSchG die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, 
dass schädliche Umwelteinwir-
kungen und von schweren Unfäl-
len hervorgerufene Auswirkungen 
auf die ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienende 
Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete so weit 
wie möglichvermieden werden. 
Gemäß § 1 Abs. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) sind 
Natur und Landschaft auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesund-
heit des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Genera-
tionen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich so zu schützen, 
zu pflegen und zu entwickeln, 
dass die biologische Vielfalt, die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes sowie die 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie der Erholungswert von Na-
tur und Landschaft auf Dauer ge-
sichert sind. 
Laut § 15 BNatSchG sind Beein-
trächtigungen von Natur und 
Landschaft zu vermeiden; unver-
meidbare Beeinträchtigungen sind 
durch geeignete Maßnahmen aus-
zugleichen (Eingriffsregelung); 
diese Vorschrift ist gemäß § 1a 
Abs. 3 BauGB im Bauleitplanver-
fahren zu berücksichtigen. 
Nach § 33 Abs. 1 BNatSchG sind 
alle Veränderungen und Störun-
gen, die zu einer erheblichen Be-
einträchtigung eines Natura 2000-
Gebiets in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen füh-
ren können, unzulässig. 
Wildlebende Tier- und Pflanzenar-
ten, ihre Lebensstätten und Bio-
tope sind allgemein zu schützen 
(§§ 37 ff. BNatSchG). 
Gemäß § 23 BNatSchG sind 
Handlungen, die zu einer Zerstö-
rung, Beschädigung oder Verän-
derung eines Naturschutzgebietes 
oder seiner Bestandteile oder zu 
einer nachhaltigen Störung führen 
können, nach Maßgabe näherer 
Bestimmungen verboten. Mit dem 
§ 26 BNatSchG werden für Land-
schaftsschutzgebiete Handlungen 
untersagt, die den Charakter des 
Gebiets verändern oder dem be-
sonderen Schutzzweck zuwider-
laufen. Einzelbäume sind nach 
Maßgabe der Potsdamer Baum-
schutzverordnung (PBaum-
SchVO) zu schützen. 
Laut § 17 Abs. 1 Brandenburgi-
sches Naturschutzausführungsge-
setz (BbgNatSchAG) dürfen Al-
leen nicht beseitigt, zerstört, be-
schädigt oder sonst erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigt werden. 
Gemäß § 1 Waldgesetz des Lan-
des Brandenburg (LWaldG) ist 
Wald wegen seiner Bedeutung für 
die Umwelt und wegen seines wirt-
schaftlichen Nutzens zu erhalten. 
Denkmale sind nach § 1 Abs. 1 
Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz (BbgDSchG) als 

Quellen und Zeugnisse menschli-
cher Geschichte und prägende 
Bestandteile der Kulturlandschaft 
des Landes Brandenburg zu 
schützen, zu erhalten, zu pflegen 
und zu erforschen. 
Das Landschaftsprogramm Bran-
denburg (LaPro) fordert bezogen 
auf den Änderungsbereich die 
Pflege und Verbesserung des vor-
handenen Eigencharakters, die 
räumliche Gliederung der Land-
schaft mit gebietstypischen Struk-
turelementen, die Schaffung klarer 
Raumgrenzen zur Verhinderung 
einer weiteren Zersiedelung sowie 
die landschaftliche Einbindung 
vorhandener Verkehrswege. 
Das Zielkonzept des Landschafts-
plans (Stand 19.09.2012) beinhal-
tet für den Änderungsbereich be-
zogen auf die denkmalgeschütz-
ten Teile der ehemaligen Kaser-
nenflächen eine umweltverträgli-
che Siedlungsentwicklung im 
Sinne einer qualifizierten Innen-
entwicklung und die Anpassung 
der Bau- und Vegetationsstruktu-
ren an den Klimawandel. Dabei 
sind vorhandene historische Bau- 
und Vegetationsstrukturen zu er-
halten, wiederherzustellen und 
planerisch entsprechend zu be-
rücksichtigen. Für die nordwest-
lich an den denkmalgeschützten 
Bestand angrenzenden Kasernen-
flächen werden als Ziele der Rück-
bau störender Siedlungsflächen/ -
strukturen sowie – verbunden mit 
einer Überprüfung der baulichen 
Entwicklungsabsichten – eine pla-
nerische Optimierung hinsichtlich 
Lage, Art und Maß der Nutzung 
formuliert. Zwischen Döberitzer 
Heide und Fahrländer See sowie 
entlang des Großen Grabens ist 
die Erhaltung/ Entwicklung von Bi-
otopverbundstrukturen vorgese-
hen. Ferner soll die Trenn- und 
Störwirkung der am östlichen 
Rand des Änderungsbereichs be-
findlichen Bundesstraße B 2 sowie 
der Landesstraße L 92 im Süd-
westen reduziert werden. 
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3.1.3 Datengrundlagen der Um-
weltprüfung 
Die Ermittlung der voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen er-
folgte maßgeblich auf den folgen-
den Grundlagen;  
 Biotoptypen- und Landnutzungskartierung 

(Luftbild Umwelt Planung GmbH, 2017), 
 Landschaftsplan der Landeshauptstadt Pots-

dam mit Stand vom 19.09.2012, 
 Entwurf des Landschaftsplan-Änderungs-

blatts zur Flächennutzungsplan-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 B-1) mit Stand vom 
08.12.2021. 

Weiterhin wurden insbesondere 
die nachfolgenden, im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung 
im Änderungsbereich beauftrag-
ten umweltbezogenen Untersu-
chungen für die Umweltprüfung 
herangezogen;  
 ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH: 

Entwicklungsbereich Krampnitz – Arten-
schutzrechtliches Ersatzkonzept Fleder-
mäuse für den gesamten Entwicklungsbe-
reich Krampnitz, 25.08.2020, zuletzt aktuali-
siert 07.09.2020, 

 brenner BERNARD Ingenieure GmbH: Ver-
kehrswirkungsanalyse für den Entwicklungs-
bereich Krampnitz in Potsdam, Bericht vom 
02.06.2020, 

 Fugmann Janotta und Partner: Fachbeitrag 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für den Ent-
wicklungsbereich Krampnitz, 17.2.2022, 

 Fugmann Janotta und Partner: Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung für den Entwicklungs-
bereich Krampnitz, 17.12.2021, 

 Fugmann Janotta Partner, Artenschutzrecht-
liche Eingriffsfolgenabschätzung Entwick-
lungsbereich Krampnitz – Ermittlung des 
Ausgleichserfordernisses für besonders und 
streng geschützte Arten auf dem ehemaligen 
Kasernenstandort Krampnitz (Potsdam), 
Neufassung, Dezember 2021, 

 Fugmann Janotta Partner, Umweltverträg-
lichkeitsprüfung Waldumwandlung im Ent-
wicklungsbereich Krampnitz, Juni 2021, 

 Fugmann Janotta Partner mit Dipl.-Ing (FH) 
Jens Scharon: Entwicklungsbereich 
Krampnitz – Ausgleichskonzept zum Arten-
schutz – Deponie Golm, Dezember 2018, er-
gänzt März 2021, 

 Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft 
mbH, Lufthygienische Untersuchung zu den 
Veränderungen der Luftschadstoffbelastun-
gen für den Entwicklungsbereich Krampnitz, 
25.02.2021, 

 KSZ Ingenieurbüro GmbH: Schalltechnische 
Untersuchung „Entwicklungsbereich 
Krampnitz“ – 2. Überarbeitung, 02.03.2020, 
ergänzt 03.05.2021, 

 KSZ Ingenieurbüro GmbH: Schalltechnische 
Untersuchung Schießlärm Standortübungs-
platz Berlin Schießbahn 2, Stand 23.04.2018 
(Vorinformation), 

 Machleidt Städtebau + Stadtplanung, SINAI 
Gesellschaft von Landschaftsarchitekten 
mbH, SHP Ingenieure, winkelmüller.architek-
ten, p.a. performative architektur: „Wohnen in 

Potsdam-Krampnitz“ – städtebaulich-land-
schaftsplanerische Masterplanung zur Vor-
bereitung von Bebauungsplänen, Regenent-
wässerungskonzept, 01.06.2019, 

 Umweltplanung Dr. Klimsa: „Kaserne 
Krampnitz - Altlastenuntersuchung lokaler 
Kontaminationen (Abstrombereich IV – Süd-
west-Abstrom), Ergebnisbericht mit Gefähr-
dungsabschätzung (einschließlich Berichten 
zu Monitoringkampagnen 2013/ 2016), Pots-
dam, 08.08.2014/ 14.09.2016. 

Ergänzend sind zudem folgende 
im bisherigen Verfahren einge-
gangenen fachbehördlichen und 
sonstigen Stellungnahmen ausge-
wertet worden; 
 Untere Denkmalschutzbehörde der Landes-

hauptstadt Potsdam: Stellungnahme zu Be-
rücksichtigung der Belange und Lage der 
Bau- und Bodendenkmale vom 16.08.2017, 

 Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförs-
terei Potsdam: Stellungnahme im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB vom 01.10.2019. 

3.1.4 Methodik der Umweltprüfung 
Zur Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Umweltauswir-
kungen wird entsprechend Anlage 
1 zum BauGB zunächst eine Be-
standsaufnahme der einschlägi-
gen Aspekte des derzeitigen Um-
weltzustands (Basisszenario), ein-
schließlich der Gebiete, die vo-
raussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, durchgeführt. Dazu wird 
das komplexe Themengeflecht 
„Umwelt“ nach den einzelnen 
Schutzgütern und deren Funktio-
nen untergliedert und unter Be-
rücksichtigung schutzgutspezifi-
scher Umweltziele und Wirkräume 
analysiert. Auch wird eine Über-
sicht über die voraussichtliche 
Entwicklung des Umweltzustands 
bei Nichtdurchführung der Pla-
nung gegeben. 
Hieran schließt sich eine Prog-
nose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchfüh-
rung der Planung an. Hierzu wer-
den die möglichen erheblichen 
bau-, anlagen- und betriebsbe-
dingten Umweltauswirkungen, 
auch einschließlich indirekter, se-
kundärer und kumulativer Auswir-
kungen sowie Wechselwirkungen, 
beschrieben. Den aufgeführten re-
levanten Umweltschutzzielen wird 
dabei Rechnung getragen; insbe-

sondere dienen sie als Beurtei-
lungsmaßstäbe für die Umweltver-
träglichkeit. 
Es folgen u.a. eine Beschreibung 
der geplanten Maßnahmen, mit 
denen festgestellte erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen 
vermieden, verhindert, verringert 
oder soweit möglich ausgeglichen 
werden sollen, sowie eine Darstel-
lung der in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglich-
keiten mit Angabe der wesentli-
chen Gründe für die getroffene 
Wahl. 
Die jeweils schutzgutbezogene 
Abarbeitung erfordert abschlie-
ßend eine die einzelnen Umwelt-
auswirkungen in Beziehung set-
zende Gesamtbeurteilung, die in 
enger Verbindung mit der Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung 
(Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 
3 BauGB) vorgenommen wird. 
 
3.2 Beschreibung und Bewer-

tung der erheblichen Um-
weltauswirkungen 

 
3.2.1 Bestandsaufnahme des Um-
weltzustandes (Basisszenario) 
 
Natura 2000-Gebiete 
Der Änderungsbereich umfasst 
keine Natura 2000-Gebiete. Nörd-
lich des ehemaligen Kasernenge-
ländes liegen jedoch das als Na-
turschutzgebiet festgesetzte 
Fauna-Flora-Habitat (FFH-) Ge-
biet „Döberitzer Heide“ (DE 3444-
303) und das anteilig deckungs-
gleiche Europäische Vogelschutz-
gebiet (SPA) „Döberitzer Heide“ 
(DE 3444-401). 
 
Fläche und Boden 
Aufgrund der Nutzungshistorie als 
Kasernenstandort ist der Ände-
rungsbereich trotz der einsetzen-
den Sukzession weiterhin von ei-
nem hohen Flächenverbrauch ge-
kennzeichnet und in seiner Be-
schaffenheit als überwiegend na-
turfern zu charakterisieren. 
Die überwiegend leichten, z.T. an-
lehmigen Sandböden sind durch 
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die ehemaligen Nutzungen stark 
anthropogen überformt (Boden-
auffüllungen, -umlagerungen, Ver-
dichtungen, Versiegelungen, stoff-
liche Veränderungen etc.). Das 
ehemalige Kasernengelände 
Krampnitz ist im Altlastenkataster 
als Altstandort „Kaserne 
Krampnitz, Potsdamer Chaussee 
1“ nach § 2 Abs. 5 BBodSchG aus-
gewiesen. Aufgrund der militäri-
schen Vornutzung sind Teilberei-
che des Standortes im Boden und/ 
oder im Grundwasser mit umwelt-
gefährdenden Stoffen wie Mineral-
ölkohlenwasserstoffen (MKW), 
polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK), aromati-
schen Kohlenwasserstoffen 
(BTEX), leichtflüchtigen chlorier-
ten Kohlenwasserstoffen (LCKW) 
sowie Abfällen (Bauschutt, As-
best, Teerpappe usw.) belastet.  
 
Eine große Altlast ist der sog. 
„Südwestabstrom“. Hier wurde 
ebenfalls LCKW (1,2-Dichlo-
rethan) in den Boden und das 
Grundwasser eingetragen. Die 
Schadstoffe bewegen sich mit 
dem Grundwasserabstrom nach 
Süden aus der Liegenschaft 
Krampnitz heraus. Aktuell werden 
Untersuchungen zur Prüfung ei-
nes Sanierungserfordernisses 
umgesetzt. Mit dem Auftreten wei-
terer altlastenverdächtiger Berei-
che ist im Zuge von Rückbaumaß-
nahmen im Gebiet immer wieder 
zu rechnen. Für das ehemalige 
Kasernengelände besteht auch 
ein allgemeiner Kampfmittelver-
dacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Luftbild mit Landschaftsschutzgebiet 
 

 
Luftbild mit Naturschutzschutzgebiet 
 

 
Luftbild mit FFH- und SPA-Gebieten 
 
Legende: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biotoptypen- und Landnutzungs- 
Kartierung  
 
Legende: 

 
 

 
Wald i.S. des Landeswaldgesetzes  
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Wasser 
Der Änderungsbereich liegt im Be-
reich des Grundwasserkörpers 
„Untere Havel 4“. Der Flurabstand 
des oberen Grundwasserleiters 
beträgt durchschnittlich rund 2 m 
unter Geländeoberkante und ist 
wegen der Durchlässigkeit der 
Oberböden nur mäßig vor ober-
flächlichen Schadstoffeinträgen 
geschützt. Durch die Vornutzung 
sind Grundwasserschäden ent-
standen. Der Änderungsbereich 
befindet sich vollständig außer-
halb von Wasserschutzgebieten. 
Oberflächengewässer sind im Än-
derungsbereich nicht vorhanden. 
Östlich an den Änderungsbereich 
angrenzend befindet sich der 
Krampnitzsee, etwas weiter ent-
fernt in südwestlicher Richtung der 
Fahrländer See. Das nächstgele-
gene Oberflächengewässer in 
nördliche Richtung ist der in einer 
eiszeitlich geformten Abflussrinne 
verlaufende Große Graben.  
Hochwasserrisiken (Risikogebiete 
nach § 78b WHG) bestehen im 
Änderungsbereich nicht. 
 
Klima / Luft 
Lokalklimatisch ist das ehemalige 
Kasernengelände wegen seiner 
Bebauung den Belastungsgebie-
ten zuzuordnen; es findet auf-
grund der aktuell verhältnismäßig 
geringen Bebauungsdichte und 
des dort vorhandenen, hohen 
Grünvolumens jedoch eine deut-
lich geringere Aufheizung als in 
hochverdichteten, vegetationsar-
men Innenstadtlagen statt. Die 
südlich und westlich angrenzen-
den, überwiegend landwirtschaft-
lich genutzten Freiflächen dienen 
der Kaltluftentstehung. Frischluft-
zufuhr erhält das Kasernengebiet 
vor allem vom südwestlich gelege-
nen Fahrländer See, dessen Was-
serfläche zusammen mit der des 
Krampnitzsees auch klimatisch 
ausgleichende Wirkung hat.  
Lufthygienisch kann der Ände-
rungsbereich gegenwärtig als e-
her gering belastet bezeichnet 
werden. Lediglich entlang der 

Bundesstraße B 2 und der Lan-
desstraße L 92 sind verkehrsbe-
dingt erhöhte Schadstoffimmissio-
nen zu verzeichnen. 
 
Tiere und Pflanzen, biologische 
Vielfalt 
Auf dem ehemaligen Kasernenge-
lände dominieren in Folge der 
nach Nutzungsaufgabe einsetzen-
den Sukzession gehölzgeprägte 
Biotopstrukturen. Diese bestehen 
vorwiegend aus Pioniergehölzen 
(Pappeln, Birken, Robinien); zu-
dem kommen Weißdorne, Ahorne, 
Linden, Hainbuchen und Eichen 
vor. Dazwischen befinden sich ru-
derale Staudenfluren und weitge-
hend vegetationslose, befestigte 
Flächen und Gebäudekomplexe. 
Die Landesstraße L 92 und die 
Bundesstraße B 2 werden von al-
leeartigen Eichenbeständen (ge-
schützt nach § 17 BbgNatSchAG) 
mit hohem Altbaumanteil (z.T. lü-
ckenhaft) gesäumt. Sie stellen ins-
besondere Leitstrukturen für ver-
schiedene Tierarten dar. Die vor-
handenen Biotoptypen im Ände-
rungsbereich bieten Nahrungs-
raum und Lebensstätte für beson-
ders geschützte Tierarten, insbe-
sondere für Vögel, Fledermäuse 
und Reptilien. Durch die lange 
Nutzungsauflassung des Kaser-
nenareals haben sich dort auch 
störungsempfindlichere Tierarten 
ansiedeln können. Die verfallenen 
Kasernengebäude bieten zudem 
spezielle Habitatstrukturen für ge-
bäudebewohnende Tierarten (z.B. 
Fledermausquartiere in Kellerräu-
men). 
Die vegetationsgeprägten Biotope 
mit unterschiedlichen Sukzessi-
onsstadien bilden in Verbindung 
mit den befestigten Flächen und 
Bauwerken ein diverses Biotopty-
penspektrum, welches einer Viel-
zahl unterschiedlicher Tier- und 
Pflanzenarten Lebensraum bietet. 
Insgesamt verfügt das ehemalige 
Kasernenareal daher über eine er-
höhte biologische Vielfalt. 
 
 

Orts- und Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild wird von den 
stark verfallenen und verwahrlos-
ten Kasernenanlagen geprägt. Die 
ursprüngliche Eigenart und Kom-
position der denkmalgeschützten 
Bau- und Freiraumstrukturen ist 
auch durch den vorhandenen 
großflächigen Gehölzaufwuchs 
zwischen den Gebäuden kaum 
mehr erkennbar. Das unzugängli-
che Areal wirkt so insgesamt als 
störender Fremdkörper auf die 
umgebende Kultur- und Gewäs-
serlandschaft ein und beeinträch-
tigt deren Erholungswert. Wertbe-
stimmende Landschaftsbildele-
mente sind die Alleebäume ent-
lang der Bundesstraße B 2 und 
der Landesstraße L 92. Für die 
Raumwirkung hat zudem das 
nach Südosten zum Krampnitzsee 
abfallende Gelände eine beson-
dere Bedeutung. Der Erholungs-
wert dieser exponierten Lage ist 
potenziell sehr hoch, jedoch ist 
dieser Bereich derzeit für die All-
gemeinheit nicht erschlossen und 
gestaltet. 
Die Gebäude der ehemaligen Ka-
sernenanlage und Offizierssied-
lung sowie das Straßenerschlie-
ßungssystem einschließlich der 
gärtnerisch gestalteten Freiflä-
chen werden als städtebauliche 
Gesamtanlage in der Denkmalliste 
des Landes Brandenburg geführt. 
Aufgrund der langjährigen Nut-
zungsauflassung ist die denkmal-
geschützte Bausubstanz jedoch 
stark geschädigt. Weiterhin befin-
den sich im Änderungsbereich 
mehrere erfasste siedlungsbezo-
gene Bodendenkmale aus ur- und 
frühgeschichtlicher Zeit, die nahe-
legen, dass das Gelände seit der 
Mittelsteinzeit durchgehend besie-
delt war und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit weitere, noch nicht 
bekannte Bodendenkmale vor-
handen sind. 
 
Mensch 
Verkehrsbedingten Lärmbelastun-
gen existieren im Änderungsbe-
reich nur aufgrund seiner Lage an 



 

 
Flächennutzungsplan- 

Änderung 

"Krampnitz" 
(14/17 B-1) 

 
           Stand: 09.10.2023    Blatt 9/25 

 

der B 2 und L 92. Hinzu kommen 
Schießgeräusche vom etwa zwei 
Kilometer entfernten Standor-
tübungsplatz der Bundewehr. 
Aufgrund der Nutzungsaufgabe 
des Kasernenstandortes und der 
umgebenen freien Landschaft 
existieren im Änderungsbereich 
und dessen Umfeld keine lokalen 
Emittenten von stofflichen Immis-
sionen. Der hohe Gehölzanteil 
verbessert darüber hinaus durch 
die Filterung von Stäuben und die 
Anreicherung der Luft mit Feuch-
tigkeit und Sauerstoff die Lufthygi-
ene im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans. In Verbindung mit 
dem uneingeschränkten Luftaus-
tausch des Plangebietes mit dem 
Umfeld ist die Luftqualität insge-
samt als gut bis sehr gut zu beur-
teilen.  
Auch bioklimatische Belastungen 
sind aufgrund der guten Durchlüf-
tungssituation, den Kaltluftentste-
hungsgebieten im Umfeld und 
dem hohen Grünanateil nur sehr 
gering ausgeprägt.  
 
Kultur- und Sachgüter 
Die ca. 9,13 ha als Wald im Sinne 
von § 2 LWaldG geltenden Ge-
hölzbestände auf dem im Ände-
rungsbereich gelegenen Teil des 
ehemaligen Kasernengeländes 
haben im Hinblick auf ihre Nutz-
funktion (Sachgut) aufgrund der 
fehlenden forstlichen Bewirtschaf-
tung gegenwärtig keine erhebliche 
Bedeutung. Für Teile der Be-
stände wurde bereits die forst-
rechtliche Genehmigung zur 
Waldumwandlung erteilt, um vor-
bereitende Ordnungsmaßnahmen 
im Entwicklungsbereich durchfüh-
ren zu können. 
Der Entwicklungsbereich 
Krampnitz ist Bestandteil eines in 
ur- und frühgeschichtlicher Zeit in-
tensiv genutzten Areals. Die Viel-
zahl bisheriger Funde zeigen, 
dass das Areal seit der Mittelstein-
zeit, die etwa 4.300 v. Chr. endete, 
permanent besiedelt war. Teilflä-
chen des Änderungsbereichs sind 

daher Bestandteil bekannter Bo-
dendenkmäler. Teile der ehemali-
gen Kasernengebäude sind zu-
dem als Baudenkmäler ausgewie-
sen. 
 
Voraussichtliche Entwicklung des 
Umweltzustands bei Nichtdurch-
führung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Pla-
nung blieben die schädlichen Bo-
denveränderungen, vor allem auf 
dem Kasernengelände, voraus-
sichtlich langfristig bestehen, 
ebenso auch die Gefahr des Ein-
dringens von Schadstoffen ins 
Grundwasser. Lokalklimatisch und 
lufthygienisch wären keine erheb-
lichen Veränderungen zu erwar-
ten. 
Die vorhandene Biotoptypenstruk-
tur bliebe im Wesentlichen erhal-
ten; durch fortschreitende Sukzes-
sion würde sich der Gehölzbe-
stand im Bereich der ehemaligen 
Kaserne jedoch weiter verdichten 
und das Tier- und Pflanzenarten-
spektrum entsprechend verän-
dern. Vor allem verbliebene Offen-
landbiotope gingen zurück. We-
gen der Abgeschiedenheit des Ka-
sernenareals könnten sich dort 
weiterhin verstärkt auch störungs-
empfindlichere Tierarten ansie-
deln. 
Wesentliche Änderungen des 
Landschaftsbildes wären nicht zu 
erwarten, ebenso nicht im Hinblick 
auf die Erholungseignung und Zu-
gänglichkeit der Landschaft sowie 
die Lärmsituation. 
Bei Nichtdurchführung der Pla-
nung würden die denkmalge-
schützten Gebäude weiter verfal-
len und die zugehörigen Freiraum-
strukturen durch fortschreitende 
Sukzession bis zur Unkenntlich-
keit überprägt. Dabei ist auch von 
einer flächenmäßigen Ausdeh-
nung der Gehölzbestände mit 
Waldeigenschaft auszugehen. 
Belastungen der menschlichen 
Gesundheit durch stoffliche und 
nichtstoffliche Immissionen blie-
ben weiterhin sehr gering.  

3.2.2 Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung 
 
Natura 2000-Gebiete 
Durch den geplanten Städtebau 
im Änderungsbereich werden 
nach eingehender Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung voraus-
sichtlich analgen- und betriebsbe-
dingt keine erheblichen Beein-
trächtigungen der für die Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes 
„Döberitzer Heide“ und des gleich-
namigen SPA-Gebietes maßgebli-
chen Bestandteile resultieren, so-
fern eine hinreichende Abschir-
mung der Bauflächen gewährleis-
tet wird.  
Die Voraussetzung hierfür werden 
mit dem FNP durch die Auswei-
sung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (SPE) zwischen den 
beiden Natura 2000-Gebieten und 
der geplanten Bebauung geschaf-
fen. Darüber hinaus werden im 
Zuge der verbindlichen Bauleitpla-
nung Maßnahmen zur Herstellung 
einer lückenlosen vertikalen Ab-
schirmung zwischen den SPE-Flä-
chen und den südlich angrenzen-
den Bau- und Verkehrsflächen 
planungsrechtlich gesichert, durch 
die eine Betretung der Schutzge-
biete aus dem Entwicklungsbe-
reich heraus verhindert wird.  
Die SPE-Flächen werden von jeg-
licher Bebauung freigehalten, so 
dass auf den unmittelbar an die 
Schutzgebiete angrenzenden Flä-
chen keine baubedingten Störun-
gen zu erwarten sind. Mögliche 
Beeinträchtigungen der Schutzge-
biete während der Bauphase kön-
nen darüber hinaus durch eine 
Umweltbaubegleitung auf ein ver-
trägliches Niveau reduziert wer-
den. 
 
Fläche und Boden 
Die planerische Vorbereitung der 
Bauflächen bezieht sich aus-
schließlich auf das ehemalige Ka-
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sernenareal; eine anlagenbe-
dingte Neuinanspruchnahme von 
baulich bisher unberührten Flä-
chen wird dadurch nicht ausge-
löst.  
Die baubedingte Inanspruch-
nahme von Boden ist zeitlich be-
grenzt und ein schonender Um-
gang mit dem Schutzgut während 
der Bauphase wird durch zahlrei-
che Vorschriften sichergestellt. 
Eine baubedingte nachhaltige Be-
einträchtigung des Bodens kann 
daher insgesamt ausgeschlossen 
werden. Durch die geplante Wie-
dernutzung der denkmalgeschütz-
ten Gebäudesubstanz reduzieren 
sich die erforderlichen Abrissar-
beiten und dadurch auch die 
Menge der baubedingt erzeugten 
Abfälle.  
Im Änderungsbereich sind jedoch 
anlagenbedingt zusätzliche Bo-
denversiegelungen im Umfang 
von ca. 11,79 ha zu erwarten. Da-
mit einhergehende Funktionsver-
luste des Bodens und des Was-
serhaushaltes können jedoch 
durch geeignete Maßnahmen mi-
nimiert und im selben Naturraum - 
Mittlere Mark - ausgeglichen wer-
den. Schadstoffbelastete Böden 
werden im Zusammenhang mit 
der Wiedernutzbarmachung ent-
fernt bzw. saniert. 
Die im Geltungsbereich der FNP-
Änderung zukünftig zulässigen 
Nutzungen beschränken sich auf 
Wohnen, kleinflächiges, der 
Wohnnutzung dienendem Ge-
werbe sowie Verkehr. Betriebsbe-
dingte Siedlungsabfälle werden 
ordnungsgemäß entsorgt. Die 
Entstehung schädlicher Boden-
veränderungen infolge eines be-
triebsbedingten Stoffeintrages 
kann somit ausgeschlossen wer-
den. 
Durch die Sanierung vorhandener 
Altlasten wird das Schutzgut Bo-
den insgesamt entlastet.  
 
Wasser 
Unter Berücksichtigung möglicher 
Maßnahmen zur Niederschlags-

wasserbehandlung ist eine anla-
gen- oder betriebsbedingte Ver-
schlechterung des ökologischen 
und chemischen Zustands der an 
den Änderungsbereich angren-
zenden Oberflächenwasserkörper 
nicht zu erwarten; die Zielerrei-
chung des guten ökologischen 
und chemischen Zustands wird 
nicht gefährdet. Auch wird keine 
Verschlechterung des mengen-
mäßigen und chemischen Zu-
stands des betroffenen Grund-
wasserkörpers hervorgerufen; die 
Planung steht der Zielerreichung 
eines guten mengenmäßigen und 
chemischen Zustands nicht entge-
gen.  
 
Das anlagenbedingt anfallende 
Niederschlagswasser kann weit-
gehend auf den unversiegelten 
Flächen vor Ort und in eigens da-
für zu schaffenden Versickerungs-
anlagen innerhalb des Änderungs-
bereichs versickert werden; dies 
trägt zur Aufrechterhaltung der 
Grundwasserneubildung bei. Die 
bekannten LCKW-Grundwasser-
schäden führen nach bisherigen 
Erkenntnissen nicht zu einer 
akuten Gefährdung in Bezug auf 
die vorgesehenen Flächennutzun-
gen. Abzuleitende Regenwasser-
mengen, vor allem von Verkehrs-
flächen, bedürfen vor Einleitung in 
die Vorflut ggf. einer Abwasserbe-
handlung; erhebliche anlagen- o-
der betriebsbedingte Beeinträchti-
gungen der angrenzenden Ober-
flächengewässer können so aus-
geschlossen werden. Das anfal-
lende Schmutzwasser wird ge-
trennt gesammelt und zur Reini-
gung außerhalb des Änderungs-
bereichs abgeleitet. 
Die mit der Bauphase verbundene 
Inanspruchnahme von Flächen ist 
zeitlich begrenzt. Bei Entsiege-
lungsmaßnahmen werden unter 
der befestigten Fläche eventuell 
vorhandene Altlasten sondiert und 
auf Grundlage einer Gefährdungs-
abschätzung saniert. Eine baube-
dingte Beeinträchtigung der Quali-

tät oder Quantität des im Gel-
tungsbereich der FNP-Änderung 
gebildeten Grundwassers kann 
daher baubedingt ausgeschlossen 
werden. 
Durch die Sanierung vorhandener 
Altlasten wird das Schutzgut Was-
ser insgesamt entlastet.  
 
Klima / Luft 
Auswirkungen auf die klimaökolo-
gische oder lufthygienische Situa-
tion ergeben sich angesichts der 
vorteilhaften Lage des Kasernen-
geländes in direkter Nachbar-
schaft zu Frisch- und Kaltluftent-
stehungsgebieten in der freien 
Landschaft lediglich für das Mikro-
klima, hier insbesondere durch 
den anlagenbedingten Verlust der 
flächigen Gehölzbestände. Eine 
klimatisch wirksame Begrünung 
des Siedlungsbereichs kann dies 
jedoch zumindest teilweise kom-
pensieren.  
Die mit der Bauphase verbundene 
Inanspruchnahme von Flächen ist 
zeitlich begrenzt. Baubedingte 
Auswirkungen auf das Schutzgut 
können daher ausgeschlossen 
werden.   
Anlagen- oder betriebsbedingte 
Auswirkungen auf die Lufthygiene 
werden vor allem durch die Zu-
nahme des motorisierten Individu-
alverkehrs infolge der Wohnbau-
flächenentwicklung verursacht. 
Die nunmehr geplante randliche 
Führung des Straßenhauptnetzes 
wird die lufthygienischen Belas-
tungen in den Wohnquartieren re-
duzieren. Die Entwicklung der 
Treibhausgasemissionen wird ne-
ben dem Mobilitätsverhalten der 
künftigen Bewohner maßgeblich 
von der Ausgestaltung des Ener-
giekonzepts abhängen. Eine be-
sondere anlagen- oder betriebs-
bedingte Anfälligkeit der Sied-
lungsflächen gegenüber den Fol-
gen des Klimawandels ist nicht er-
kennbar.  
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Tiere und Pflanzen, biologische 
Vielfalt 
Durch die Wiedernutzung des Ka-
sernengeländes ist – auch im Um-
feld – von zusätzlichen betriebs-
bedingten Störwirkungen für die 
Tierwelt durch Licht-, Lärm und 
menschlicher Präsenz auszuge-
hen. Um die Beeinträchtigungen 
zu minimieren sind Maßnahmen 
zur Reduktion von Immissionen 
auch im Hinblick auf die Fauna 
vorgesehen sowie Betretungs- 
und Nutzungsbeschränkungen für 
besonders sensible Bereiche fest-
zulegen. 
Die mit der Bauphase verbundene 
Inanspruchnahme von Flächen ist 
zeitlich begrenzt. Baubedingte 
Störungen der Pflanzen- und Tier-
welt können zudem durch eine 
Umweltbaubegleitung bestmög-
lich reduziert werden, so dass eine 
dauerhafte Beeinträchtigung des 
Schutzgutes nicht zu erwarten ist.  
Durch die Bauflächenentwicklung 
werden anlagenbedingt Verluste 
an waldartigen Strukturen, die sich 
durch natürliche Sukzession auf 
dem ehemaligen Kasernenge-
lände gebildet haben, entstehen. 
Die künftige Vegetation der Bau-
flächen wird überwiegend gärtne-
risch geprägt sein und – je nach 
baulicher Dichte – einen Anteil von 
20 % bis 60 % ausmachen. Die Bi-
otopqualität der bisherigen Wald-
flächen und der übrigen Flächen 
reduziert sich durch die wohnbau-
liche Inanspruchnahme insgesamt 
erheblich. Signifikante anlagenbe-
dingte Biotopwertverluste sind auf 
einer Fläche von ca. 20,24 ha zu 
erwarten. Ein Ausgleich für den 
Wald- und Biotopwertverlust ist 
nur außerhalb des Änderungsbe-
reiches zu realisieren. Bei der 
Wiedernutzbarmachung und Er-
schließung des Kasernengelän-
des wird es voraussichtlich auch 
zu umfangreichen anlagenbeding-
ten Allee- und Einzelbaumverlus-
ten kommen; gleichzeitig werden 
im Zusammenhang mit der Neu-
gestaltung der Freiflächen und 

Straßenräume zahlreiche Baum-
neupflanzungen vorgenommen. 
Die Veränderung der Vegetations-
strukturen und die Wiedernutzbar-
machung und bauliche Entwick-
lung des Kasernenareals wirken 
sich auch auf die Tierwelt aus. Ins-
besondere Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten besonders geschütz-
ter Fledermaus-, Vogel- und Rep-
tilienarten werden davon anlagen- 
und betriebsbedingt betroffen 
sein. Hierdurch werden entspre-
chende artenschutzrechtliche 
Maßnahmenerfordernisse ausge-
löst. Die Eignung der Flächen im 
Geltungsbereich der FNP-Ände-
rung als Lebensraum für weitver-
breitete, störungsunempfindliche 
und anpassungsfähige Tier- und 
Pflanzenarten kann mit Hilfe von 
Durchgrünungsmaßnahmen wie 
der Begrünung von Dachflächen, 
der Pflanzung neuer Bäume sowie 
der Ausweisung von Grünflächen 
anteilig erhalten werden. 
Die biologische Vielfalt im Ände-
rungsbereich wird durch die Nach-
nutzung der militärischen Brach-
flächen und die damit verbunde-
nen anlagenbedingten hohen Ver-
luste an Vegetation und Habi-
tatstrukturen sowie betriebsbe-
dingten Störungen der Tierwelt 
insgesamt deutlich herabgesetzt. 
 
Orts- und Landschaftsbild 
Mit der angestrebten Nachnut-
zung des ehemaligen Kasernen-
geländes soll im Plangebiet vor-
rangig der denkmalgeschützte 
Gebäudebestand erhalten wer-
den. Durch die Einbindung in das 
neue Stadtquartier am Krampnitz-
see wird die städtebaulich ange-
strebte und somit langfristig tragfä-
hige Sicherung des Denkmalbe-
stands gewährleistet. Das Land-
schaftsbild wird sich anlagenbe-
dingt dahingehend verändern, 
dass die Freiflächen sowie die 
Verkehrsführung neu geordnet 
werden und die bestehenden Bau-
strukturen durch in Ausrichtung, 
Positionierung und Anmutung 
passende Bauten an einzelnen 

Punkten ergänzt werden. Der 
spontan aufgekommene Gehölz-
bewuchs wird ausgelichtet, wobei 
die vorhandenen Altbäume sowie 
einzelne, dem angestrebten Cha-
rakter der Anlage nicht entgegen-
stehende Vegetationsbereiche 
teilweise in die künftige Freiraum-
gestaltung einbezogen werden. 
Der derzeit verwahrloste, mit dem 
Leerstand einhergehende Ein-
druck wird vor dem Hintergrund 
der Gesamtentwicklung der Flä-
che von einem neuen Stadtquar-
tier abgelöst, in dem ein ausgewo-
genes Verhältnis der bestehenden 
und geringfügig ergänzenden 
Baustrukturen zu den Freiflächen 
die historische Gebietsstruktur mit 
neuer Zielstellung erlebbar macht. 
Die Erholungsfunktionen werden 
anlagen- und betriebsbedingt 
durch die Nachnutzung im Rah-
men einer städtebaulich wie frei-
raumplanerisch langfristig konzi-
pierten Gesamtentwicklung des 
ehemaligen Kasernenstandortes 
deutlich aufgewertet, insbeson-
dere auch durch die vorgesehene 
Anlage einer zentralen Grünfläche 
im Gebiet. Die gegenwärtig wei-
testgehend nicht zugänglichen 
Flächen werden geöffnet und mit 
der umliegenden Landschaft ver-
knüpft. 
Aufgrund der zeitlichen begrenz-
ten Bauphase können dauerhafte 
baubedingte Beeinträchtigungen 
des Orts- und Landschaftsbildes 
ausgeschlossen werden.  
 
Mensch 
Einige der künftigen Bauflächen 
haben eine besondere Lärmexpo-
sition aufgrund der Nähe zu 
Hauptverkehrsstraßen; dies 
macht anlagenbedingt spezifische 
schalltechnische Maßnahmen, vor 
allem zum Schutz der wohnbau-
lich genutzten Bereiche, erforder-
lich. Durch Schießgeräusche des 
etwa zwei Kilometer entfernten 
Standortübungsplatzes kann es 
darüber hinaus zu einer leichten 
Erhöhung des Außenlärmpegels 
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kommen; eine zusätzliche Schall-
dämmung der Fassaden ist jedoch 
voraussichtlich nicht erforderlich. 
Eine anlagen- oder betriebsbe-
dingte Beeinträchtigung der 
menschlichen Gesundheit durch 
Lärmeinwirkungen ist bei Umset-
zung passiver Schallschutzmaß-
nahmen an besonders lärmexpo-
nierten Gebäuden somit nicht zu 
erwarten.  
Da der Änderungsbereich von 
freier Landschaft umgeben ist, 
werden in dessen Umfeld auch zu-
künftig keine lokalen Emittenten 
von stofflichen Immissionen vor-
handen sein. Auch die Durchlüf-
tungssituation bleibt günstig. Zu-
dem wird im Änderungsbereich 
einzig der Verkehr als maßgeblich 
Emittent von Schadstoffen auftre-
ten. In Verbindung mit Durchgrü-
nungsmaßnahmen wird die Luft-
hygiene im Geltungsbereich der 
FNP-Änderung daher auch nach 
Umsetzung des geplanten Städte-
baus nur geringe Belastungen auf-
weisen.  Gleiches gilt aus densel-
ben Gründen für das Bioklima, so 
dass insgesamt keine erheblichen 
betriebsbedingten Beeinträchti-
gungen der menschlichen Ge-
sundheit zu erwarten sind. 
Unter Beachtung einschlägiger 
Vorschriften zum Arbeitsschutz 
können auch baubedingte Beein-
trächtigungen des Schutzgutes 
Mensch ausgeschlossen werden. 
Da sich der Änderungsbereich in 
einem kampfmittelbelasteten Ge-
biet befindet, ist in diesem Zusam-
menhang eine Munitionsfreigabe 
vor Baubeginn von besonders ho-
her Bedeutung für das Schutzgut. 
 
Kultur- und Sachgüter 
Im Rahmen der Bautätigkeit auf 
dem ehemaligen Kasernenge-
lände und bei Erschließungsarbei-
ten im Umfeld ist es angesichts 
der für das Gebiet vorliegenden 
denkmalpflegerischen Befunde 
wahrscheinlich, dass weitere Bo-
dendenkmale entdeckt werden. 
Durch Prospektionen rechtzeitig 

vor Baubeginn können Maßnah-
men zum Schutz bisher unent-
deckter und bekannter Boden-
denkmäler eingeleitet werden. 
Baubedingte Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes sind daher nicht 
zu erwarten. 
Die denkmalgeschützten Teile der 
Kasernenanlage werden durch 
eine Wiederherstellung nach 
denkmalschutzrechtlichen Vorga-
ben und die dementsprechende 
Nachnutzung bau- und anlagen-
bedingt dauerhaft gesichert. 
Forstwirtschaftliche Nutzungs-
möglichkeiten des durch Wieder-
begrünung entstandenen Waldes 
auf dem ehemaligen Kasernenge-
lände gehen anlagenbedingt ver-
loren. Der forstrechtlich erforderli-
che Waldausgleich kann nur au-
ßerhalb des Änderungsbereichs 
auf dafür geeigneten Flächen im 
selben Naturraum (Mittlere Mark) 
umgesetzt werden. 
Betriebsbedingt sind vom geplan-
ten Städtebau keine Auswirkun-
gen zu erwarten, die eine Schädi-
gung von Kultur- und Sachgütern 
verursachen könnten.  
 
Wechsel-/ Kumulationswirkungen 
Insgesamt kommt es zu Wechsel-
wirkungen und Verlagerungseffek-
ten zwischen den Schutzgütern. 
Die denkmalgerechte Wiederher-
stellung und Nachnutzung des Ka-
sernengeländes führt anlagenbe-
dingt einerseits zu deutlichen Auf-
wertungen im Hinblick auf das 
Ortsbild, den Erholungswert und 
die Kulturgüter; andererseits führt 
diese vor allem zu anlagen- und 
betriebsbedingten Beeinträchti-
gungen der Tier- und Pflanzen-
welt, die sich dort über einen lan-
gen Zeitraum weitgehend unge-
stört hat entwickeln können, ver-
bunden mit erheblichen Waldver-
lusten. Zusätzliche anlagenbe-
dingte Bodenversiegelungen kön-
nen besonders die Grundwasser-
neubildung beeinträchtigen; die 
bau- und anlagenbedingte Sanie-
rung kontaminierter Böden redu-
ziert dagegen das Risiko neuer 

Schadstoffeinträge ins Grundwas-
ser. 
Kumulationswirkungen in Bezug 
auf die Schutzgüter sind durch die 
über den Änderungsbereich hin-
ausreichende Gesamtentwicklung 
der Kaserne Krampnitz zu einem 
Stadtteil mit insgesamt rund 5.000 
Wohnungen für etwa 10.000 Ein-
wohner, Arbeitsplätzen und Infra-
struktur zu erwarten. Vor allem die 
verkehrliche Erschließung – ge-
plant ist u.a. die Errichtung einer 
als Stadtbahn ausgebauten Stra-
ßenbahnanbindung (Verlänge-
rung der Trasse vom Campus 
Jungfernsee bis Krampnitz und 
perspektivisch eventuell nach 
Fahrland) – wird zu weiteren er-
heblichen anlage- und betriebsbe-
dingten Umweltauswirkungen füh-
ren. 
 
3.2.3 Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung, Verringerung 
und zum Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen 
Durch die Festlegung kompakter 
Baugebiete auf den nachfolgen-
den Planungsebenen lassen sich 
der Flächenverbrauch und die 
Versiegelung im Verhältnis zu den 
geschaffenen Wohneinheiten mi-
nimieren. Dazu ist auch eine Be-
schränkung der Flächen für Stell-
plätze und Nebenanlagen i.S.v. § 
14 Baunutzungsverordnung (Bau-
NVO) anzustreben. Unvermeid-
bare Versiegelungen sind durch 
den Einsatz wasser- und luft-
durchlässiger Beläge zu verrin-
gern. Durch die großflächige Be-
grünung von Dächern können die 
verlorengehenden Bodenfunktio-
nen zudem anteilig substituiert 
werden.   
Durch die weitgehende Wieder-
verwendung vorhandener Bau-
substanz und eine konsequente 
Verwertung anfallender Reststoffe 
bei Abrissmaßnahmen lassen sich 
Abfälle vermeiden. Schädliche Bo-
denveränderungen, vor allem 
auch stoffliche Belastungen, sind 
zu beseitigen. Von besonderer 
Bedeutung sind Maßnahmen zur 
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Kompensation der zusätzlichen 
Bodenversiegelungen, die außer-
halb des Änderungsbereiches auf 
verfügbaren Kompensationsflä-
chen durchzuführen sind. 
Anfallendes Regenwasser ist ört-
lich, z.B. über ein Mulden-Rigolen-
System, zu versickern. Durch die 
planungsbedingte Sanierung vor-
handener Altlasten wird auch die 
Schadstoffbelastung des im Ände-
rungsbereichs zukünftig gebilde-
ten Grundwassers reduziert. Ins-
besondere das auf den Verkehrs-
flächen anfallende Niederschlags-
wasser ist vor seiner anteiligen 
Einleitung in die umgebenen 
Oberflächengewässer zu reinigen.   
Als Maßnahme der Klimaanpas-
sung und Luftqualitätsverbesse-
rung ist eine intensive Begrünung 
der Wohnquartiere vorzusehen. 
Hierzu gehört unter anderem die 
Begrünung von Dachflächen, die 
Pflanzung neuer Bäume auf den 
Grundstücksflächen und die Aus-
weisung von Grünflächen.   
Dadurch werden Kühlungseffekte 
(Evapotranspiration, Beschattung) 
erzielt sowie die Sauerstoffpro-
duktion und Luftfilterung erhöht. 
Die Aufheizung der Gebäude kann 
zudem durch helle, strahlungsre-
flektierende Farbgestaltung der 
Fassaden gemindert werden. Die 
Frischluftzufuhr ist durch geeig-
nete Baukörperstellung beein-
flussbar. 
Die aufgrund der Nutzungsände-
rung/ Bauflächenentwicklung ent-
stehenden Biotopwert- und Wald-
verluste sind durch Erstauffors-
tungs- und Biotopqualifizierungs-
maßnahmen außerhalb des Ände-
rungsbereiches auszugleichen. Im 
Änderungsbereich selbst sind zur 
anteiligen Erhaltung des örtlichen 
Biotopverbundes ausreichende 
Gehölzbestände zu sichern bzw. 
ergänzende Gehölzanpflanzun-
gen und Dachbegrünungen vorzu-
sehen sowie weitere Grünflächen 
bereitzustellen. Insbesondere 
durch den Erhalt der am nördli-
chen und nordöstlichen Rand des 

Entwicklungsbereichs vorhande-
nen Gehölzbestände unter Aus-
schluss menschlicher Nutzungen 
wird es Arten ermöglicht, den 
neuen Stadtteil an seiner Periphe-
rie zu umwandern. 
 
Weiterhin sind Maßnahmen zur 
Erhaltung der Alleen und des wert-
bestimmenden Einzelbaumbe-
standes durchzuführen. 
Bedarfsweise werden zusätzlich 
auch besondere faunistische Ar-
tenschutzmaßnahmen erforder-
lich. Neben der Bereitstellung 
neuer Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten gehört hierzu unter ande-
rem auch die Herstellung von 
neuen Nahrungshabitaten im Än-
derungsbereich selbst und dessen 
Umfeld. Die Grün- und Freiflächen 
im Entwicklungsbereich sind dar-
über hinaus hinsichtlich ihrer Qua-
lität als Lebensraum für Tier- und 
Pflanzenarten zu qualifizieren. Ne-
ben Festsetzung zur angestrebten 
Biotopkulisse auf zentralen Grün-
flächen gehören hierzu auch Vor-
gaben zur Mindestanzahl und Art-
verwendung bei Gehölzneupflan-
zungen.   
Um das Tötungsrisiko für Brutvö-
gel durch Vogelschlag an den 
neuen Gebäuden auf ein Minimum 
zu reduzieren, sind bauliche Vor-
kehrungen zu treffen. Neben ei-
nem Verzicht auf großflächige 
Glasfassaden kann dies unter an-
derem auch Vorschriften zur Ver-
wendung von reflexionsarmem 
Glas beinhalten.  
Durch eine tierfreundliche Aus-
richtung insbesondere der Stra-
ßenbeleuchtung sowie der Her-
stellung eines Gürtels aus Grün- 
und Freiflächen entlang der Peri-
pherie des neuen Stadtteils kön-
nen zudem die Auswirkungen 
möglicher Licht- und Lärmimmissi-
onen auch auf die Fauna im Um-
feld des Änderungsbereichs durch 
Reduzierung möglicher Lock- oder 
Vergrämungswirkungen vermin-
dert werden.  
 

Zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes 
sind orts-/ landschaftsbildprä-
gende Vegetationsbestände (Al-
leen, Einzelbäume) zu erhalten; 
insbesondere an den Außenrän-
dern der Bauflächen sind abschir-
mende und in die Landschaft ein-
bindende Gehölzstrukturen zu er-
halten bzw. zu entwickeln. Die Ei-
genart der denkmalgeschützten 
Kasernenanlage ist zu erhalten. 
Ergänzende Neubauten sind in 
Art, Maß und Gestaltung dement-
sprechend anzupassen; die Bau-
körperstellung ist unter Wahrung 
der Freiraumbezüge vorzuneh-
men. 
 
Durch Optimierung der Verkehrs-
konzeption und lärmrobusten 
Städtebau lässt sich die Schallex-
position von wohnbaulich genutz-
ten Flächen verringern. Bei den-
noch zu erwartenden Grenzwert-
überschreitungen sind konkrete 
schalltechnische Maßnahmen an 
Gebäuden vorzunehmen. Beson-
deres Augenmerk ist auch auf 
bauzeitliche Lärmschutzmaßnah-
men zu legen. Schädliche 
Lichtimmissionen sind vor allem 
durch Abschirmung empfindlicher 
Bereiche bzw. dortiger Drosse-
lung/ Aussparung der Beleuch-
tung zu erreichen.  
Durchgrünungsmaßnahmen wie 
die Begrünung von Dachflächen, 
die Pflanzung neuer Bäume und 
die Ausweisung von Grünflächen 
helfen darüber hinaus, gesund-
heitsgefährdende Beeinträchti-
gungen der Lufthygiene und des 
Bioklimas nach Umsetzung des 
geplanten Städtebaus zu vermei-
den.  
 
Betriebsbedingte stoffliche- und 
nichtstoffliche Immissionen sowie 
Störreize durch menschliche Prä-
senz in die nördlich angrenzenden 
Natura 2000-Gebiete hinein sind 
durch die Etablierung eines brei-
ten Grüngürtels zwischen den be-
bauten Bereichen und den 
Schutzgebieten zu minimieren. 
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Hierfür sind die im Grenzbereich 
vorhandenen Flächen naturnah zu 
entwickeln. Eine Betretung dieser 
Flächen sowie den dahinter an-
grenzenden Schutzgebieten ist 
durch eine lückenlose Barriere 
zwischen den intensiv genutzten 
Bereichen des neuen Stadtquar-
tiers und den Flächen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
sicherzustellen. Auf eine direkte 
Zuwegung aus dem neuen Quar-
tier in die Döberitzer Heide hinein 
ist zu verzichten.  Die beschrie-
bene Abgrenzung durch einen un-
wegsamen Grüngürtel mit vorge-
lagerter Barriere wird zusammen 
mit der Bereitstellung von Grünflä-
chen unterschiedlicher Größe und 
Ausstattung im Änderungsbereich 
zum Zweck einer qualitativ hoch-
wertigen und attraktiven woh-
nungs- und siedlungsnahen Erho-
lung auch eine unkontrollierte Be-
tretung der Schutzgebiete durch 
die Bewohner des neuen Stadt-
teils effektiv vermeiden.      
 
Neben der Vermeidung einer mas-
senhaften Betretung der Natura 
2000-Gebiete sind im besiedelten 
Bereich insbesondere und vorran-
gig zu Erholungszwecken und zur 
Gewährleistung gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ausrei-
chend wohnungsnahe Grünanla-
gen vorzusehen.  
Aus Gründen des Bodendenkmal-
schutzes ist eine intensive baube-
gleitende Prospektion durchzufüh-
ren. Eine Überprägung der denk-
malgeschützten Kasernenanlage 
im Zusammenhang mit der Nach-
nutzung ist durch besondere Maß-
gaben beim Umbau der Gebäude 
und Freiflächen zu verhindern. 
Der denkmalrechtliche Umge-
bungsschutz ist bei der Errichtung 
von Neubauten zu beachten. 
Waldausgleich ist entsprechend 
der forstrechtlichen Bestimmun-
gen zu leisten. 
 
Wegen des Generalisierungsgra-
des des FNP sind Art und Umfang 

der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verhinderung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Um-
weltauswirkungen (u.a. auch in 
Verbindung mit der Abhandlung 
der Eingriffsregelung) auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung 
und in weiteren Planungsprozes-
sen zu konkretisieren. 
 
3.2.4 In Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglichkeiten 
Nach Aufgabe der militärischen 
Nutzung Anfang der 1990er Jahre 
gab es verschiedene Überlegun-
gen zur Nachnutzung der Flächen. 
Eine zunächst angestrebte Nut-
zung als Sonderbaufläche für 
Sport- und Freizeiteinrichtungen, 
Hotels und Gewerbe zur Entwick-
lung eines Fußball-Themenparks 
wurde mangels realistischer Um-
setzungschancen nicht weiterver-
folgt. 
Vor dem Hintergrund des prog-
nostizierten dynamischen Bevöl-
kerungswachstums wurde für den 
Standort im neu aufgestellten FNP 
von 2014 stattdessen eine bauli-
che Nutzung mit hohem Wohnan-
teil festgelegt. Die Schwerpunkt-
setzung wird in der vorliegenden 
FNP-Änderung durch Erhöhung 
der baulichen Dichte noch einmal 
verstärkt. 
Eine Reduzierung der Dichtestufe 
der Bauflächen wäre aber partiell 
möglich und würde örtlich vor al-
lem zu einer Entlastung des Natur-
haushaltes, insbesondere auf-
grund geringerer Flächenversie-
gelungen, führen. Damit verbun-
den wäre absehbar jedoch eine 
Verlagerung von Beeinträchtigun-
gen auf andere Flächen im Stadt-
gebiet, welche stattdessen baulich 
entwickelt oder nachverdichtet 
werden müssten. 
Bei einer vollständigen oder teil-
weisen Rücknahme der Bauflä-
chen im Änderungsbereich wür-
den sich die Verlagerungseffekte 
von nachteiligen Umweltauswir-
kungen verstärken. Die dem Bo-
denschutz entsprechende Wie-

dernutzbarmachung der brachge-
fallenen Siedlungsflächen und 
eine Erhaltung der unter Denkmal-
schutz stehenden Bebauung wä-
ren außerdem in Frage gestellt. 
Verbleibende Baulandreserven 
sind aus rechtlichen und anderen 
Gründen (z.B. fehlende Erschlie-
ßung) oftmals nicht zeitnah akti-
vierbar, so dass deren prioritäre 
Ausnutzung nicht möglich ist. Mit-
hilfe der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme kann im Ände-
rungsbereich hingegen eine zü-
gige Umsetzung gewährleistet 
werden. 
 
3.2.5 Nachteilige Auswirkungen 
aufgrund der Anfälligkeit für 
schwere Unfälle und Katastrophen 
Der Änderungsbereich liegt nicht 
in der Nähe von Störfallbetrieben; 
Anhaltspunkte für eine Beach-
tungspflicht zur Vermeidung und 
Begrenzung von schweren Unfäl-
len nach § 50 Satz 1 BImSchG be-
stehen nicht. 
Der Änderungsbereich befindet 
sich in einem kampfmittelbelaste-
ten Gebiet. Daher ist in der Bau-
phase vor Ausführung von Erdar-
beiten eine Munitionsfreigabe er-
forderlich; nach entsprechender 
Überprüfung durch den Kampfmit-
telbeseitigungsdienst können 
schwere Unfälle durch im Erdreich 
verborgene Munition ausge-
schlossen werden. 
Der Änderungsbereich liegt voll-
ständig außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten (§ 76 
WHG) und Risikogebieten (§ 78b 
WHG). Nachteilige Auswirkungen 
aufgrund von extremen Hochwas-
serereignissen sind daher nicht zu 
erwarten. 
 
3.2.6 Gesamtbewertung der Um-
weltauswirkungen 
Trotz der beabsichtigten be-
standsorientierten Entwicklung 
der Siedlungsflächen, der vorhan-
denen Vorbelastungen und einer 
weitestgehenden Schonung des 
bisherigen Außenbereichs kommt 
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es zu Eingriffen in den Naturhaus-
halt. Erhebliche Beeinträchtigun-
gen werden vor allem durch die im 
Zusammenhang mit einer Wie-
dernutzbarmachung des Kaser-
nenareals verbundene Beseiti-
gung des als Wald eingestuften 
flächigen Gehölzaufwuchses, der 
sich zwischen den Bestandsge-
bäuden entwickelt hat, verursacht. 
Hinzu kommen Verluste von Habi-
tatstrukturen besonders geschütz-
ter Tierarten. Die nachteiligen 
Auswirkungen können jedoch 
durch Ersatzaufforstungen und 
spezielle Artenschutzmaßnahmen 
ausgeglichen werden. 
Für das Orts- und Landschaftsbild 
zeichnet sich bei einer Nachnut-
zung der gegenwärtig verwahrlos-
ten militärischen Brachflächen hin-
gegen eine positive Entwicklung 
ab. Gleiches gilt für den Kulturgü-
terschutz, da die denkmalge-
schützten Gebäude und Freiraum-
strukturen durch eine umfassende 
Sanierung langfristig gesichert 
werden.  
Auch die Sanierung vorhandener 
Altlasten und die Beräumung von 
Kampfmitteln im Zuge der Reali-
sierung des geplanten Städtebaus 
ist mit einer Umweltentlastung ver-
bunden.    
 
Im Vergleich zu den bisherigen 
Darstellungen des FNP ergeben 
sich wegen der geplanten höheren 
Dichte der künftigen Bauflächen 
auch erhebliche Zuwächse beim 
prognostizierten Umfang der ver-
siegelten Flächen und bei den im 
Zielzustand zu erwartenden Bio-
topwertverlusten. So ist im Bereich 
der ehemaligen Kaserne durch die 
insgesamt von einer Mehrversie-
gelung von rund 8,4 ha (bisherige 
FNP-Darstellung: 8,9 ha) und von 
zusätzlichen flächenbezogenen 
Biotopwertverlusten auf ca. 57,8 
ha (bisherige FNP-Darstellung 
50,6,0 ha) im Verhältnis zum Re-
albestand 2016 auszugehen. Der 
Biotopwertverlust ist durch die 
großflächige Aufwertung von Bio-
topen auf Flächen außerhalb des 

Änderungsbereiches im Stadtge-
biet von Potsdam oder mindes-
tens im Naturraum Mittlere Mark 
auszugleichen. 

3.3 Zusätzliche Angaben 
 
3.3.1 Vereinbarkeit der Planung 
mit umliegenden Schutzgebieten 
gemäß § 23 und § 26 BNatSchG 
Mit der vorliegenden FNP-Ände-
rung werden die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zur Um-
nutzung des ehemaligen Kaser-
nengeländes Krampnitz zu einem 
Wohn- und gewerblich genutzten 
Standort geschaffen. Die mit einer 
Wohn- und gewerblichen Nutzung 
verbundenen Umweltauswirkun-
gen beschränken sich überwie-
gend auf das Plangebiet selbst. 
Nur in Bezug auf Lärm, Licht und 
Bewegungen ist regelmäßig auch 
von einer Beeinträchtigung an-
grenzender Flächen auszugehen. 
Der zur Bebauung vorgesehene 
Teil des Änderungsbereichs 
grenzt nicht unmittelbar an das 
Naturschutzgebiet „Döberitzer 
Heide“ an und wird von diesem 
durch SPE-Flächen zur Entwick-
lung naturnaher gehölzgeprägter 
Biotope abgegrenzt. Durch Rege-
lungen zur Begrenzung der 
Lichtimmissionen und einer tier-
freundlichen Beleuchtung im Be-
reich der äußeren, den Schutzge-
bieten am nächsten gelegenen 
Nutzungen sowie der Ausweisung 
von Grünanlagen an der Periphe-
rie des Entwicklungsbereichs kön-
nen diese Störeinflüsse zudem ef-
fektiv weiter reduziert werden.  
Der Einfluss der Planung auf die 
beiden Schutzgebiete wird daher 
absehbar gering ausfallen. Ein Wi-
derspruch der Planung zu den 
Vorschriften der Schutzgebiets-
verordnungen scheint somit un-
wahrscheinlich. 
 
 
 
 
 

3.3.2 Verwendete technische Ver-
fahren bei der Umweltprüfung/ 
Schwierigkeiten bei der Zusam-
menstellung der Angaben 
Der Datenbestand der Biotopty-
pen- und Landnutzungskartierung 
(Stand 2016) wurde durch eine 
Luftbildinterpretation abgeleitet; 
dabei wurde dem Interpretations-
schlüssel der Flächendeckenden 
Biotop- und Landnutzungskartie-
rung (BTLN) im Land Branden-
burg – CIR-Biotoptypen 2009 ge-
folgt. 
Die Verschneidung von Bestands- 
und Planungsdaten zur Bewer-
tung des zu erwartenden Eingriffs-
umfangs anhand von Indikatoren 
erfolgte mithilfe des Geografi-
schen Informationssystems Ar-
cGIS 10.5.1. 
Durch den hohen Abstraktions-
grad des FNP und entsprechende 
Spielräume bei der Konkretisie-
rung ließen sich die voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen bei 
Realisierung der Planung nur 
überschlägig und mit hoher Ab-
weichungstoleranz ermitteln. 
 
3.3.3 Maßnahmen zur Überwa-
chung erheblicher Umweltauswir-
kungen 
Aufgrund der Darstellungen dieser 
FNP-Änderung werden unmittel-
bar keine Baurechte begründet. 
Maßnahmen der Umweltüberwa-
chung sind daher – soweit erfor-
derlich – maßgeblich erst im Rah-
men der konkretisierenden ver-
bindlichen Bauleitplanung festzu-
legen, um insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkun-
gen frühzeitig zu ermitteln und in 
der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
Auf gesamtstädtischer Ebene wer-
den seit 1992 die Veränderungen 
der Biotoptypen- und Landnut-
zungsstruktur, einschließlich Ver-
siegelungsgrad, Biotopwert und 
Grünvolumen, im Rahmen des 
städtischen Umweltmonitorings in 
einem sechsjährigen Überwa-
chungszyklus erfasst. 
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3.3.4 Allgemein verständliche Zu-
sammenfassung 
Durch die Änderung des FNP im 
zentralen Teil des Entwicklungs-
bereichs Kaserne Krampnitz sol-
len die Voraussetzungen zur 
Schaffung eines integrierten 
Wohn- und Arbeitsstandortes auf 
dem ehemaligen Militärgelände 
geschaffen und dessen überge-
ordnete Erschließung geregelt 
werden. 
Die Wiedernutzung brachgefalle-
ner Siedlungsflächen führt zu Ein-
sparungen beim Verbrauch von 
bisher unbesiedelten Flächen für 
das weitere Wachstum der Stadt. 
Das geplante Straßenhauptnetz 
orientiert sich an bestehenden 
Verkehrsflächen. Die Neuversie-
gelung von Böden und der Flä-
chenverbrauch wird dadurch ins-
gesamt verringert und der Natur-
haushalt im Vergleich zur Realisie-
rung des geplanten Städtebaus an 
einem anderen Standort im Stand-
gebiet entlastet.  
Trotzdem ist bei Realisierung der 
Planung aufgrund der vorgesehe-
nen hohen Dichte der Bauflächen 
von erheblichen Mehrversiegelun-
gen vor Ort auszugehen. Boden-
verunreinigungen auf dem Kaser-
nengelände werden vor Inbetrieb-
nahme als neuer Wohn- und Ar-
beitsstandort saniert und Kampf-
mittel beräumt. Das anfallende 
Regenwasser kann nach bisheri-
gem Kenntnisstand weitgehend 
örtlich versickert werden.  
Die Auswirkungen des geplanten 
Städtebaus auf das Klima und die 
Lufthygiene sind als gering einzu-
stufen. 
Bei Umsetzung der Planung 
nimmt der Grünanteil im Ände-
rungsbereich insgesamt stark ab. 
Auf dem brachliegenden Kaser-
nengelände haben sich vor allem 
waldartige Gehölzbestände entwi-
ckelt, die im Zusammenhang mit 
der Wiedernutzbarmachung gero-
det oder zumindest stark ausge-
lichtet werden müssen. Als Aus-
gleich hierfür ist – neben Ge-
hölznachpflanzungen vor Ort – 

eine Erstaufforstung von Flächen 
außerhalb des Änderungsbe-
reichs, jedoch innerhalb des be-
troffenen Naturraums, eingeplant. 
Für Tiere, die sich in den unge-
nutzten Gebäuden und auf den 
Freiflächen angesiedelt haben, 
sind bei der Umsetzung der Pla-
nung besondere Artenschutzmaß-
nahmen, auch zur Erhaltung der 
Artenvielfalt, erforderlich. Solche 
werden teilweise auch außerhalb 
des Änderungsbereichs umzuset-
zen sein. Die Eignung der Flächen 
im Geltungsbereich der FNP-Än-
derung als Lebensraum für weit-
verbreitete, störungsunempfindli-
che und anpassungsfähige Tier- 
und Pflanzenarten bleibt zudem 
mit Hilfe von Maßnahmen wie der 
Begrünung von Dachflächen, der 
Pflanzung neuer Bäume sowie der 
Ausweisung von Grünflächen an-
teilig erhalten.  
Das Orts- und Landschaftsbild 
wird im Zusammenhang mit der 
angestrebten baulichen Nachnut-
zung neu gestaltet und die Freiflä-
chen für Naherholungszwecke 
aufgewertet. Im Zentrum des Ge-
bietes wird zudem eine neue groß-
flächige wohnungsnahe Grünan-
lage geschaffen. 
Zur Verminderung der von der 
Bundesstraße B 2 und der Lan-
desstraße L 92 herrührenden Ver-
kehrslärmbelastung sind Schall-
schutzmaßnahmen an betroffenen 
Gebäuden vorzusehen, um ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zu gewährleisten. Durchgrü-
nungsmaßnahmen helfen zudem 
Belastungen der Lufthygiene oder 
des Bioklimas und darüber auch 
der menschlichen Gesundheit zu 
vermeiden.  
Zusätzlich entstehender Verkehr 
durch die Quartiersentwicklung 
kann die Lärmbelastung verstär-
ken. Dem soll durch ein umwelt-
freundliches Mobilitätskonzept, 
welches u.a. eine Erschließung 
des Gebietes mit der Straßenbahn 
beinhaltet, entgegengewirkt wer-

den. Damit verbunden sind wei-
tere erhebliche Umweltauswirkun-
gen zu erwarten. 
Durch die geplante Nachnutzung 
des Kasernenareals können die 
denkmalgeschützten Teile der 
ehemaligen Heeres-Reit- und 
Fahrschule und Kavallerieschule 
Krampnitz mit Offizierssiedlung 
vor dem weiteren Verfall geschützt 
und den Anforderungen des Denk-
malschutzes entsprechend wie-
derhergestellt werden. 
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bereitung von Bebauungsplänen, Regenent-
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Untersuchung „Entwicklungsbereich 
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lungsbereich Krampnitz“ – 2. Überarbeitung, 
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Neufassung, Dezember 2021 

 ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH: 
Entwicklungsbereich Krampnitz – Arten-
schutzrechtliches Ersatzkonzept Fleder-
mäuse für den gesamten Entwicklungsbe-
reich Krampnitz, 25.08.2020 

 Untere Denkmalschutzbehörde der Landes-
hauptstadt Potsdam: Stellungnahme zu Be-
rücksichtigung der Belange und Lage der 
Bau- und Bodendenkmale vom 16.08.2017 

 Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförs-
terei Potsdam: Stellungnahme im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB vom 01.10.2019 

 
 
4. Alternativenprüfung 
 
 
Das deutliche und auch zukünftig 
anhaltende Bevölkerungswachs-
tum in Potsdam erzeugt einen ho-
hen Bedarf an Wohnraum, der 
durch den vorhandenen Bestand 
nicht gedeckt werden kann. 
 
Mit dem Truppenabzug Ende 
1991 wurde die Nutzung des Ka-
sernengeländes Krampnitz aufge-
geben. Aufgrund der baulichen 
Vorprägung, des Denkmalschut-
zes sowie der Flächengröße eig-
net sich das Gelände besonders, 
um einen neuen Stadtteil mit 
Wohngebäuden und Arbeitsplät-
zen zu entwickeln und zugleich er-
forderliche Einrichtungen und An-
lagen der sozialen Infrastruktur zu 
integrieren, um den Bedarf vor Ort 

zu decken. Dies ist an keinem an-
deren Standort in Potsdam ver-
gleichbar möglich. 
 
Angesichts dieser Voraussetzun-
gen und des damit einhergehen-
den einmaligen Potenzials wurden 
im Vorfeld der Standortentschei-
dung keine anderen Flächen ge-
prüft. 
 
Die Wiedernutzung der großflächi-
gen denkmalgeschützten Konver-
sionsfläche wurde in die städti-
sche Analyse „Wohnungsbaupo-
tenziale Potsdam“ (Stand: Juni 
2017) aufgenommen und durch 
die Fortschreibung der Analyse 
mit Stand Dezember 2020 bestä-
tigt. Folglich ist das Plangebiet als 
potenzieller Wohnungsbaustand-
ort dokumentiert. 
 
 
5. Abwägung / Konfliktbe-

wältigung und -transfer 
 
Die Stellungnahmen aus der früh-
zeitigen und den förmlichen Betei-
ligungen der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange wurden 
geprüft. 
 
Es wurde im Wesentlichen vorge-
tragen, dass es durch die Planung 
bzw. die vorgesehene Einwohner-
zahl in Krampnitz zu Problemen 
kommen könne / werde bei den 
Themenfeldern Verkehr; Immissi-
onsschutz; Natur-, Umwelt-, 
Baum- und Artenschutz; Denkmal-
schutz; Orts- und Landschaftsbild. 
Durch diese Probleme würde auch 
die Lebensqualität der im näheren 
und weiteren Umfeld lebenden 
Einwohner beeinträchtigt. 
Viele der vorgetragenen Hinweise, 
Anregungen und Bedenken be-
treffen jedoch nicht die Ebene der 
Flächennutzungsplanung, son-
dern ausschließlich die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung bzw. 
die der Bauausführung. Die priva-
ten Belange und die Themen Im-
missionsschutz, Natur-, Umwelt-, 

Baum- und Artenschutz; Denkmal-
schutz; Orts- und Landschaftsbild 
werden dort zu einem gerechten 
Ausgleich gebracht. FNP-rele-
vante Belange werden in die nach-
folgenden Ausführungen abgewo-
gen. 
 
Außerdem kann auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung bei-
spielsweise den Anforderungen 
an die Wohnbedürfnisse der Be-
völkerung konkreter Rechnung 
getragen werden. Dort wird auch 
festgelegt, dass Krampnitz ein 
Wohnort für unterschiedliche 
Gruppen der Gesellschaft werden 
soll. Dazu werden unterschiedli-
che Typologien von Gebäuden 
und Wohnungen geplant, die un-
terschiedlichen Lebensentwürfen 
entsprechen und Rücksicht auf die 
finanziellen Möglichkeiten unter-
schiedlicher Bevölkerungsgrup-
pen nehmen. 
 
Abwägungsrelevant auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung sind 
keine privaten Belange unmittel-
bar. Mittelbar abwägungsrelevant 
sind jedoch die befürchtete Beein-
trächtigung der Lebensqualität 
und der Schutz vor Belästigungen. 
Dies steht jedoch im Zusammen-
hang mit den genannten öffentli-
chen Belangen (siehe dazu un-
ten). 
 
Zu betrachten sind folgende öf-
fentliche Belangen: 
− die allgemeinen Anforderun-

gen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauGB) 

− die Bevölkerungsentwicklung 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB), 

− die Wohnbedürfnisse der Be-
völkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 
BauGB), 

− die Erhaltung, Erneuerung, 
Fortentwicklung, Anpassung 
und der Umbau vorhandener 
Ortsteile sowie die Erhaltung 
und Entwicklung zentraler Ver-
sorgungsbereiche (§ 1 Abs. 6 
Nr. 4 BauGB), 
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− die Belange des Umweltschut-
zes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschafts-
pflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), 

− die Schaffung von Arbeitsplät-
zen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8c BauGB), 

− die Belange des Personen- 
und Güterverkehrs und der 
Mobilität der Bevölkerung, ein-
schließlich des öffentlichen 
Personennahverkehrs und des 
nicht motorisierten Verkehrs, 
unter besonderer Berücksichti-
gung einer auf Vermeidung 
und Verringerung von Verkehr 
ausgerichteten städtebauli-
chen Entwicklung (§ 1 Abs. 6 
Nr. 9 BauGB), 

− die Masterplanung „Stadtquar-
tier Potsdam-Krampnitz“ als 
informelles beschlossenes 
städtebauliches Entwicklungs-
konzept (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB) 

 
Die genannten Belange werden 
wie folgt abgewogen: 
 
− Allgemeine Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse: 

Im Zusammenhang mit den aufzu-
stellenden Bebauungsplänen für 
den gesamten Entwicklungsbe-
reich (siehe dazu 7.) wurde eine 
Verkehrswirkungsanalyse erarbei-
tet (brenner BERNARD Ingeni-
eure GmbH: Verkehrswirkungs-
analyse für den Entwicklungsbe-
reich Krampnitz in Potsdam, Be-
richt vom 02.06.2020), die u.a. das 
Ziel hatte, die Luftschadstoffsitua-
tion im Potsdamer Stadtgebiet zu 
ermitteln und zu bewerten. Es 
wurde diesbezüglich festgestellt, 
dass sich die Entwicklung von 
Krampnitz kaum auf die Luft-
schadstoffsituation in Potsdam 
auswirke. Wenn die Maßnahmen 
des Luftreinhalteplans für die Lan-
deshauptstadt Potsdam, weiterhin 
konsequent verfolgt werden, sei 
darüber hinaus mit einer generel-
len Verbesserung der innerstädti-
schen Luftschadstoffsituation in 

der Prognose zu rechnen. In des-
sen Folge seien Immissionskon-
zentrationen zu erwarten, die 
deutlich unterhalb der gesetzlich 
gültigen Grenzwerte liegen. Die zu 
erwartenden vorhabenbedingten 
Zunahmen der Luftschadstoffkon-
zentrationen seien relativ gering, 
so dass eine Überschreitung der 
Jahresmittelgrenzwerte der 39. 
Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutz-geset-
zes (39. BImSchV) in der Prog-
nose für das Jahr 2020 weiter aus-
geschlossen werden könne. Aller-
dings habe sich gezeigt, dass eine 
Überschreitung des Kurzzeit-
grenzwerts von Partikeln (PM10) 
ab der dritten Entwicklungsstufe 
von Krampnitz auftreten könnte. 
Genauere Aussagen könnten in 
Abhängigkeit der dann vorliegen-
den Eingangsgrößen nur mittels 
einer detaillierten Ausbreitungs-
rechnung erfolgen. Dies wird in 
den nachfolgenden Planungs- und 
Genehmigungsebenen aufgegrif-
fen. 
 
Ergänzend wurde eine Lufthygie-
nische Untersuchung durchge-
führt (Hoffmann-leichter Ingeni-
eurgesellschaft mbH: Lufthygieni-
sche Untersuchung zu den Ver-
änderungen der Luft-schadstoff-
belastungen für den Entwick-
lungsbereich Krampnitz vom 
25.02.2021). Diese kommt eben-
falls zu dem Ergebnis, dass im 
Falle einer Umsetzung des Vor-
habens nicht von einer Über-
schreitung der Immissionsgrenz-
werte der 39. BImSchV auszuge-
hen ist. 
Im Zusammenhang mit den weite-
ren Entwicklungskonzepten 
wurde im Ergebnis gezeigt, dass 
eine wirksame Luftreinhaltepla-
nung bzw. Luftschadstoffgrenz-
werteinhaltung sowie eine Lärm-
minderungsplanung durch die 
Entwicklungsziele nicht verhindert 
werden. 
 

Die Gutachten und Entwicklungs-
konzepte werden in den nachfol-
genden Planungs- und Genehmi-
gungsebenen aufgegriffen. 
Von einer wesentlichen Minde-
rung der Wohn- und Lebensquali-
tät ist nicht auszugehen. 
Ebenfalls auf den nachfolgenden 
Planungs- und Genehmigungs-
ebenen sind die Fragen des 
Schallschutzes abschließend zu 
klären. 
 
Im Plangebiet befindet sich eine 
Fläche, die im Sinne des § 5 Abs. 
3 Nr. 3 BauGB zu kennzeichnen 
sind als „für bauliche Nutzungen 
vorgesehene Flächen, deren Bö-
den erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind“ 
(siehe dazu 6.). Es handelt sich 
um den Standort „Abstrombereich 
– Südwest-Abstrom“. Er wird im 
Beiplan „Wasserschutz und 
schadstoffbelastete Böden“, der 
zur Planzeichnung des FNP ge-
hört, ergänzt (siehe Blatt 2 oben). 
Der Grundwasserschaden befin-
det sich westlich des sogenannten 
Torhauses und reicht über die 
Grundstücksgrenze nach Süden 
bis ins Luch. Die Abgrenzung nach 
Norden und Westen erfolgte bis-
her nicht, die Untersuchungen 
dauern noch an. Im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung und 
im Bauantragsverfahren wird mit 
der Bodenschutzbehörde der kon-
krete Umgang mit der Fläche ge-
klärt und u.a. festgelegt, auf wel-
chen Flächen im Schadensbe-
reich keine Bebauung erfolgen 
soll. So werden gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewähr-
leistet. 
 
− Bevölkerungsentwicklung in 

Verbindung mit Erhaltung, Er-
neuerung, Fortentwicklung, 
Anpassung und der Umbau 
vorhandener Ortsteile sowie 
die Erhaltung und Entwicklung 
zentraler Versorgungsberei-
che und den Wohnbedürfnis-
sen der Bevölkerung: 
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Die Entwicklung von Krampnitz 
hat aufgrund des starken Bevölke-
rungswachstums einen hohen 
Stellenwert für die Landeshaupt-
stadt Potsdam. Die Entwicklung 
soll einen wichtigen Beitrag dabei 
leisten, den Bedarf an Wohnraum 
zu decken und eine nachhaltige 
Stadtentwicklung zu betreiben. 
Mit der Nachnutzung des 
Krampnitzer Kasernengeländes 
soll denkmalgeschützte Bausub-
stanz bestandsorientiert gesichert 
und umgenutzt werden. Ergän-
zend sollen durch Neubauten un-
terschiedlichen Bebauungstypolo-
gien entstehen. 
Die unterschiedlichen Typologien 
von Gebäuden und Wohnungen 
werden Wohnbedürfnisse unter-
schiedlicher Bevölkerungsgrup-
pen gerecht werden. 
Durch die Erhöhung der Dichte-
stufe der gemischten Baufläche 
werden die Voraussetzungen für 
großflächige Einzelhandelsnut-
zungen grundsätzlich vorbereitet. 
Diese werden ein wesentlicher 
Bestandteil des im Südwesten von 
Krampnitz zu entwickelnden zent-
ralen Versorgunsgsbereichs sein. 
 
− Umweltschutz, Naturschutz 

und Landschaftspflege: 
Im Umweltbericht wurden die be-
troffenen Belange des Umwelt-
schutzes ermittelt und bewertet. 
Die zu erwartenden bau-, anlage- 
und betriebsbedingten nachteili-
gen Auswirkungen können durch 
entsprechende Maßnahmen ver-
mieden, verringert und ausgegli-
chen werden (siehe genauer 3.).  
 
Wegen der Nähe zu dem nördlich 
angrenzenden FFH- und SPA-Ge-
biet werden zudem entspre-
chende Verträglichkeitsuntersu-
chungen durchgeführt, die in den 
nachgeordneten Plan- und Ge-
nehmigungsverfahren einbezogen 
werden (siehe auch dazu genauer 
3.) 
 
Die Verträglichkeit des geplanten 
Städtebaus im Änderungsbereich 

mit den Bewirtschaftungszielen 
des Wasserhaushaltsgesetzes für 
Oberflächenwasser- und Grund-
wasserkörper wurde im Rahmen 
einer wasserrechtlichen Prüfung 
festgestellt. Voraussetzung hierfür 
ist die Umsetzung von Maßnah-
men zur Niederschlagswasserbe-
handlung, die im Zuge der ver-
bindlichen Bauleitplanung festzu-
setzen sind.  
Für den besonderen Artenschutz 
wurde darüber hinaus eine arten-
schutzrechtliche Eingriffsfolgen-
abschätzung durchgeführt und ein 
artenschutzrechtliches Ersatzkon-
zept für Fledermäuse erstellt. Die 
Umsetzung der hieraus resultie-
renden Maßnahmen zum Arten-
schutz werden durch die verbindli-
che Bauleitplanung vorbereitet 
und planungsrechtlich gesichert. 
 
Außerdem wurde festgestellt, 
dass die beabsichtigte FNP-Ände-
rung im Widerspruch zum Zielkon-
zept des Landschaftsplans steht. 
Es erfolgte daher eine parallele 
Änderung des Landschaftsplans 
mit einer an die Darstellungen der 
FNP-Änderung angepassten Kon-
fliktanalyse und Eingriffsbewer-
tung. 
Im Ergebnis wird festgestellt, dass 
es durch die beabsichtigte FNP-
Änderung zu einer erhöhten Ver-
siegelung und Biotopwertverlus-
ten kommen werde. Aus Gesichts-
punkten des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege werde eine 
deutliche Rücknahme von Bauflä-
chen und Dichtestufen, insbeson-
dere in den Randbereichen zum 
Großen Graben, verbunden mit ei-
ner Renaturierung oder land-
schaftsverträglichen alternativen 
Nutzung von Teilflächen, ange-
regt. 
 
Eine Reduzierung der Dichtestufe 
der FNP-Bauflächen wäre teil-
weise möglich und würde örtlich 
vor allem zu einer Entlastung des 
Naturhaushaltes, insbesondere 
aufgrund geringerer Flächenver-

siegelungen, führen. Damit ver-
bunden wäre absehbar jedoch 
eine Verlagerung von Beeinträch-
tigungen auf andere Flächen im 
Stadtgebiet, welche stattdessen 
baulich entwickelt oder nachver-
dichtet werden müssten. Aus die-
sem Grund wird auf FNP-Ebene 
auf eine Reduzierung der Dichte-
stufe und eine Rücknahme von 
Bauflächen verzichtet. 
Auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung werden Art und 
Umfang der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verhinderung, Verringe-
rung und zum Ausgleich nachteili-
ger Umweltauswirkungen (u.a. 
auch in Verbindung mit der Ab-
handlung der Eingriffsregelung) 
konkretisiert und festgelegt. 
 
Die genannte Konfliktanalyse und 
Eingriffsbewertung greift auf Da-
ten aus dem städtischen Umwelt-
monitoring, konkret auf die Ergeb-
nisse einer Biotoptypen- und 
Landnutzungs-Kartierung aus 
dem Jahr 2016 zu.  
Nach der förmlichen Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung 
sind die Ergebnisse einer aktuelle-
ren Biotoptypen- und Landnut-
zungs-Kartierung aus dem Jahr 
2022 fertiggestellt und bekannt 
geworden. Die Konfliktanalyse 
und Eingriffsbewertung wurde da-
raufhin mit den aktuellen Daten 
durchgeführt und in Zusammenar-
beit mit der Unteren Naturschutz-
behörde mit den bisherigen Er-
kenntnissen abgeglichen. Im Er-
gebnis kam es sowohl bezogen 
auf die zusätzliche Versiegelung, 
als auch auf die Biotopwertent-
wicklung zu keiner naturschutz-
fachlich relevanten Veränderung. 
Die Aussagen der Konfliktanalyse 
und Eingriffsbewertung sind nach 
wie vor zutreffend. Es kam eben-
falls zu keiner abwägungsrelevan-
ten  Veränderung, so dass auch 
keine Änderung oder Ergänzung 
des Entwurfs der FNP-Änderung 
erforderlich war (siehe dazu auch 
7.). 
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− Schaffung von Arbeitsplätzen: 
Krampnitz soll zu einem neuen 
und integrierten Stadtteil mit u.a. 
lebendigen Wohnquartieren sowie 
Gewerbe- und Versorgungsein-
richtungen entwickelt werden. Das 
bedeutet, dass neben der Schaf-
fung von Wohnraum auch die 
Schaffung von Arbeitsplätzen eine 
große Bedeutung hat. 
 
− Verkehr und Mobilität:  
Im Zusammenhang mit den aufzu-
stellenden Bebauungsplänen für 
den Entwicklungsbereich (siehe 
dazu 7.) wurde eine Verkehrswir-
kungsanalyse erarbeitet (brenner 
BERNARD Ingenieure GmbH: 
Verkehrswirkungsanalyse für den 
Entwicklungsbereich Krampnitz in 
Potsdam, Bericht vom 
02.06.2020), die u.a. das Ziel 
hatte, die verkehrlichen Auswir-
kungen verschiedener Prognose-
Planfälle auf das vorhandene Ver-
kehrsnetz zu ermitteln und zu be-
werten. Neben der Darstellung der 
künftigen werktäglichen Verkehrs-
belastungen im Motorisierten Indi-
vidualverkehr (MIV) wurde dazu 
ein Nachweis zur ausreichenden 
Kapazität (Leistungsfähigkeit) und 
zur akzeptablen Qualität des Ver-
kehrsablaufs in der Früh- und 
Nachmittagsspitzenstunde an 
acht ausgewählten Knotenpunk-
ten geführt, um mögliche Hand-
lungsbedarf bei einer stufenwei-
sen Entwicklung von Krampnitz zu 
identifizieren. Dabei habe sich ge-
zeigt, dass die Kfz-Verkehrsab-
wicklung im Stadtgebiet bereits im 
Bestand hoch belastet sei und teil-
weise Leistungsfähigkeitsdefizite 
aufweise. Mit einer zunehmenden 
Entwicklung des ehemaligen Ka-
sernenstandortes Krampnitz 
steige die Herausforderung der 
leistungsfähigen Abwicklung des 
Verkehrs. Generell konnten dazu 
für alle betrachteten Knotenpunkte 
innerhalb des Untersuchungsbe-
reichs mögliche Maßnahmen zur 
Erhöhung der einzelnen Leis-
tungsfähigkeiten nachgewiesen 

werden. Diese Betrachtung einzel-
ner Knotenpunkte könne jedoch 
nur eingeschränkt für die weitere 
Verkehrsentwicklung in Potsdam 
dienen, da insbesondere für den 
innerstädtischen Verkehrsablauf 
die gegenseitigen Abhängigkeiten 
einzelner Verkehrsanlagen zu be-
achten seien. Folglich könne es 
nur in Bezug auf einzelne Knoten-
punkte im ländlichen Raum ziel-
führend sein, diese durch einen 
Umbau in ihrer Leistungsfähigkeit 
zu steigern. Dagegen sei eine Kfz-
Verkehrszunahme im Stadtzent-
rum grundsätzlich zu vermeiden. 
Hier könne nur eine Verlagerung 
des Verkehrs vom MIV zum Um-
weltverbund helfen, ein generelles 
Wachstum der Stadt bei gleich-
bleibender Qualität im Verkehrs-
ablauf zu ermöglichen. Somit sei 
parallel zur Entwicklung von 
Krampnitz auch der Ausbau von 
alternativen Verkehrsangeboten 
umzusetzen. Im Hinblick auf die 
Verkehrsbeziehungen zwischen 
dem Entwicklungsbereich und der 
Potsdamer Innenstadt sowie Ber-
lin-Spandau würden hierbei vor al-
lem der Ausbau der Radverkehrs-
anlagen und des ÖPNV-Angebots 
in Betracht kommen.  
Die Verkehrswirkungsanalyse 
bestätigt damit die Grundsätze 
des Mobilitätskonzeptes für 
Krampnitz, durch den Ausbau der 
ÖPNV-Verbindung und des Rad-
verkehrsnetzes grundsätzlich Kfz-
Verkehr zu vermeiden. Die 
Grundsätze des Mobilitätskonzep-
tes und das Verkehrskonzept zur 
Erschließung von Krampnitz sind 
wesentliche Bestandteile der städ-
tebaulich-landschaftsplaneri-
schen Masterplanung „Stadtquar-
tier Potsdam-Krampnitz“ (siehe 
unten). Die Entwicklungsmaß-
nahme Krampnitz bietet die 
Chance, durch die Etablierung 
entsprechender Angebote an Ar-
beitsplätzen, Einzelhandelsein-
richtungen und sozialer Infrastruk-
tur für den Potsdamer Norden der-
zeit belastete Korridore in die 

Potsdamer Innenstadt zu entlas-
ten und Verkehre im Potsdamer 
Norden zu bündeln. 
 
Mit der oben genannten Verkehrs-
wirkungsanalyse ergänzt durch er-
arbeitete Entwicklungskonzepte 
zum Busvorlauf und Radverkehr 
wurde die störungsfreie Erschlie-
ßung des Entwicklungsbereichs 
insbesondere durch den Umwelt-
verbund 
aus ÖPNV und Radverkehr bis zu 
einem max. Ausbau für 5.000 Ein-
wohner (Entwicklungsstufe II) 
nachgewiesen. Die Verkehrsinfra-
struktur wird leistungsfähig blei-
ben und der Verkehr kann in ak-
zeptabler Qualität abgewickelt 
werden kann. 
Ab einer Schwelle von 5.000 Ein-
wohnern bedarf es eines zusätzli-
chen Verkehrsträgers (Straßen-
bahn), um eine leistungsfähige 
ÖPNV-Verkehrserschließung zu 
gewährleisten. 
Der Entwurf der FNP-Änderung 
wurde dementsprechend geändert 
und an das sogenannte Szenario 
„Krampnitz_5000“ angepasst 
(siehe dazu auch 2.). 
 
− Masterplanung als informelles 

beschlossenes städtebauli-
ches Entwicklungskonzept: 

Aufbauend auf den Ergebnissen 
eines städtebaulichen Realisie-
rungswettbewerbs wurde die städ-
tebaulich-landschaftsplanerische 
Masterplanung „Stadtquartier 
Potsdam-Krampnitz“ erarbeitet. 
Sie stellt die Konkretisierung der 
Entwicklungsziele für die weitere 
Entwicklung in Krampnitz dar und 
ist für die Bauleitplanverfahren als 
sonstige städtebauliches Entwick-
lungskonzept im Sinne des § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB am 
03.04.2019 von der Stadtverord-
netenversammlung beschlossen 
worden (DS 19/SVV/0205). Die 
FNP-Änderung hat die Ergebnisse 
der Masterplanung aufgegriffen. 
 
 
 



 

 
Flächennutzungsplan- 

Änderung 

"Krampnitz" 
(14/17 B-1) 

 
           Stand: 09.10.2023    Blatt 21/25 

 

− Bodenschutzklausel: 
Außerdem ist die Bodenschutz-
klausel als ergänzende Vorschrif-
ten zum Umweltschutz nach § 1a 
BauGB einzubeziehen: 
Die Planung entspricht § 1a Abs. 2 
BauGB, nach dem mit Grund und 
Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden soll. Sie 
trägt dazu bei, die zusätzliche In-
anspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen zu verringern, 
indem das ehemalige Kasernen-
gelände wiedernutzbar gemacht 
wird. Es handelt sich damit um 
eine Maßnahme zur Innenent-
wicklung. 
 
Zudem abzuwägen sind:  
− die Belange der Nachbarge-

meinde (kommunales Abstim-
mungsgebot i.S.d. § 2 Abs. 2 
BauGB) und 

− die Belange der planenden 
Gemeinde 

Die Nachbargemeinden haben im 
wesentlichen Bedenken zu etwai-
gen verkehrlichen Auswirkungen, 
teilweise verbunden mit der Be-
fürchtung, die geordnete städte-
bauliche Entwicklung sei nicht ge-
währleistet, vorgetragen. 
Dem gegenüber stehen das Pla-
nungsziel der Bauleitplanung für 
den Entwicklungsbereich 
Krampnitz sowie die oben ge-
nannten Belange. 
 
Um die genannten Auswirkungen 
zu verhindern, wurde ein Mobili-
tätskonzept erarbeitet und mit 
dem Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung abgestimmt, 
das dazu beitragen soll, dass die 
Verkehrsinfrastruktur leistungsfä-
hig bleibt und der Verkehr in ak-
zeptabler Qualität abgewickelt 
werden kann (siehe genauer zum 
Mobilitätskonzept oben und zur 
Abstimmung 7.). Insofern bleiben 
die Belange der Nachbarge-
meinde gewahrt. Die vorgesehene 
Entwicklung in Krampnitz beein-
trächtigt nicht die geordnete städ-
tebauliche Entwicklung der Nach-
bargemeinden. 

Die Belange der Landeshaupt-
stadt Potsdam an der Realisierung 
der Planung werden aus den in 
der Begründung genannten Grün-
den höher gewichtet. 
 
Im Ergebnis ist eine aus- und ab-
gewogene Planung entstanden, 
die nicht mehr geändert werden 
muss. Die bauliche und sonstige 
Entwicklung des Standortes kann 
mit anderen Belangen sachge-
recht in Einklang gebracht wer-
den. Die Wohnbedürfnisse der Be-
völkerung in Verbindung mit der 
Bevölkerungsentwicklung sowie 
die Erneuerung und Fortentwick-
lung vorhandener Ortsteile und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen wer-
den im Ergebnis höher gewichtet 
als die übrig gebliebenen bzw. 
weiterhin bestehenden widerstrei-
tenden Belange des Umweltschut-
zes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschafts-
pflege. Die zukünftigen Darstellun-
gen stellen auf der Ebene der Flä-
chennutzungsplanung einen ge-
rechten Ausgleich der privaten 
und öffentlichen Belange dar. 
Der Ausgleich der Belange wird 
auf der nachfolgende Ebene der 
Bebauungsplanung weiter konkre-
tisiert. 
 
 
6. Hinweise für nachfolgen-

den Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren 

 
Kennzeichnungen 
Im Plangebiet befindet sich eine 
Fläche, die im Sinne des § 5 Abs. 
3 Nr. 3 BauGB zu kennzeichnen 
sind als „für bauliche Nutzungen 
vorgesehene Flächen, deren Bö-
den erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind“.  
Es handelt sich um den Standort 
„Abstrombereich – Südwest-
Abstrom“. Er wird im Beiplan 
„Wasserschutz und schadstoffbe-
lastete Böden“, der zur Planzeich-
nung des FNP gehört, ergänzt 
(siehe Blatt 2 oben). 

Der Grundwasserschaden befin-
det sich westlich des sogenannten 
Torhauses und reicht über die 
Grundstücksgrenze nach Süden 
bis ins Luch. Die Abgrenzung nach 
Norden und Westen erfolgte bis-
her nicht, die Untersuchungen 
dauern noch an. Im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung und 
im Bauantragsverfahren ist mit der 
Bodenschutzbehörde zu klären, 
auf welchen Flächen im Scha-
densbereich keine Bebauung er-
folgen sollte. 
 
Auflagen zum Denkmalschutz 
Im Plangebiet sind derzeit fünf Bo-
dendenkmale im Sinne des Geset-
zes über den Schutz und die 
Pflege der Denkmale im Land 
Brandenburg (BbgDSchG) regis-
triert. Es bestehe aufgrund fachli-
cher Kriterien die begründete Ver-
mutung, dass hier bislang noch 
nicht aktenkundig gewordene Bo-
dendenkmale im Boden verborgen 
seien. Als Auflage wird gegeben, 
dass die bauausführenden Firmen 
über die Auflage und Denkmal-
schutzbestimmungen zu unter-
richten und zu ihrer Einhaltung zu 
verpflichten seien.  
Es geht dabei insbesondere da-
rum, wie mit Funden grundsätzlich 
umzugehen sei, bei welchen Be-
hörden die Funde anzuzeigen sind 
und welche Folgen ein Verstoß 
hätte (vgl. § 11 BbgDSchG). 
 
Gasversorgung 
Im Umfeld des Plangebietes ver-
läuft eine unterirdische Hoch-
druckgashauptleitung. Diese ist im 
Beiplan Technische Infrastruktur 
dargestellt.  
Der Betreiber der Gashauptlei-
tung, die ONTRAS Gastransport 
GmbH hat den aktuellen Verlauf 
der Hochdruckgashauptleitungen 
mitgeteilt. Er weicht nur unwesent-
lich von der bisherigen Darstellung 
ab. Der Verlauf wird hier, auch 
wenn er nicht mehr im Geltungs-
bereich der Änderung liegt, nach-
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richtlich abgebildet, eine Ände-
rung des Beiplanes ist nicht erfor-
derlich. 
Das gleiche gilt für die geplante 
Anschlussleitung, die nicht darge-
stellt wird. 
Es wird im Zusammenhang mit der 
Ferngasleitung vom Betreiber da-
rauf hingewiesen, dass im Schutz-
streifen für die Dauer des Beste-
hens der Anlage keine baulichen 
Anlagen errichtet oder sonstigen 
Einwirkungen vorgenommen wer-
den dürfen, die den Bestand oder 
Betrieb der Anlage vorübergehend 
oder dauerhaft beeinträchtigen / 
gefährden können. Im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung 
und im Bauantragsverfahren ist 
damit umzugehen. 
 

 
Verlauf der Gashauptleitung 
 
Legende: 
 
 
 
 
 
 
Weitere Versorgungsanlagen 
Im Plangebiet befinden sich Ver-
sorgungsanlagen der E.DIS Netz 
GmbH. Vor Beginn der Bauarbei-
ten ist eine örtliche Einweisung 
notwendig und eine Abstimmung 
erforderlich; Hinweise zum Schutz 
der Verteilungsanlagen sind zu 
beachten. 
 
 
 
 

7. Verfahren 
 
 
Die FNP-Änderung wird im Regel-
verfahren nach §§ 2 ff. BauGB 
durchgeführt. Inhaltliche Grund-
lage der Änderung ist der Master-
plan für die „Entwicklungsmaß-
nahme Krampnitz“, den die Stadt-
verordnetenversammlung am 
03.04.2019 beschlossen hat. 
  
Aus organisatorischen Gründen 
wurde die FNP-Änderung für die 
Umsetzung der Entwicklungsziele 
der gesamten Entwicklungsmaß-
nahme bzw. des gesamten Ent-
wicklungsbereichs in zwei Teilbe-
reiche und zwei Planverfahren un-
tergliedert: 
Der südliche Bereich des Entwick-
lungsbereiches Krampnitz wurde 
im Rahmen der FNP-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 A) geändert. 
Die Stadtverordnetenversamm-
lung hat am 30.01.2019 den Fest-
stellungsbeschluss dafür gefasst. 
Der Oberbürgermeister reichte die 
beschlossene FNP-Änderung am 
11.03.2019 zur Genehmigung bei 
der höheren Verwaltungsbehörde 
ein, die die FNP-Änderung mit 
Schreiben vom 05.06.2019 ge-
nehmigte. Die Bekanntmachung 
der Erteilung der Genehmigung im 
Amtsblatt ist am 08.08.2019 er-
folgt. Mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung ist die FNP-Ände-
rung wirksam geworden. 
 
Der Geltungsbereich der FNP-Än-
derung (14/17 B) wurde bereits 
nach dem Aufstellungsbeschluss 
im ausgearbeiteten Vorentwurf um 
den nordwestlichen Bereich (ca. 
3,89 ha) der südlichen FNP-Ände-
rung erweitert. Erforderlich wurde 
dies durch das geänderte Pla-
nungsziel in diesem Bereich. Im 
konkretisierenden Bebauungsplan 
sollte kein Wohngebiet mehr, son-
dern ein Urbanes Gebiet festge-
setzt werden. In der Weiterent-
wicklung zum Plan-Entwurf wurde 
der Geltungsbereich erneut ge-
ringfügig erweitert. 

Nach den erfolgten förmlichen und 
erneuten förmlichen Beteiligungs-
verfahren wird der Geltungsbe-
reich der FNP-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 B) vorbehalt-
lich der Zustimmung der Stadtver-
ordnetenversammlung gemäß § 1 
Abs. 8 in Verbindung mit § 2 Abs. 
1 BauGB geteilt und die Planver-
fahren als FNP-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 B-1) und FNP-
Änderung „Krampnitz“ (14/17 B-2) 
weitergeführt werden. 
 
Zunächst wird lediglich das Ver-
fahren für die vorliegende FNP-
Änderung „Krampnitz“ (14/17 B-1) 
fortgeführt. Der Geltungsbereich 
der wirksamen FNP-Änderung 
„Krampnitz“ (14/17 A) ist davon 
nicht mehr erfasst. 
Die Fortführung des Verfahrens 
für die FNP-Änderung „Krampnitz“ 
(14/17 B-2) ist erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt vorgesehen (siehe 
dazu auch 2.). 
 
Für den gesamten Entwicklungs-
bereich Krampnitz sollen darüber 
hinaus flächendeckend und teil-
weise gleichzeitig mit der FNP-Än-
derung Bebauungspläne aufge-
stellt werden. Zunächst werden 
nur die Bebauungspläne aufge-
stellt, die zur Realisierung der Ziel-
zahl von 5.000 Einwohnern ge-
mäß dem Szenario 
„Krampnitz_5.000“ erforderlich 
sind. Die Bebauungspläne enthal-
ten – im Gegensatz zum FNP – 
rechtsverbindliche Festsetzungen 
für die Bebauung und sonstige 
Nutzung der Grundstücke. 
Der Bebauungsplan, der im Süd-
westen eine weiterführende 
Schule nördlich der Grünfläche mit 
Symbole für Sportlichen Zwecken 
dienende Einrichtungen vorsieht, 
kann und soll aus der geänderten 
FNP-Darstellung entwickelt wer-
den. Die Schule wird lediglich aus 
Gründen der Darstellungssyste-
matik weiterhin als Baufläche und 
nicht etwa als Gemeinbedarfsflä-
che dargestellt. 
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Für die Belange des Umweltschut-
zes wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
eine Umweltprüfung durchgeführt, 
in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermit-
telt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden 
(siehe 3.). 
 
Der Landschaftsplan beschreibt 
die im wirksamen FNP enthaltene 
Nord- und Westausdehnung der 
Bauflächen im Bereich der ehe-
maligen Kaserne Krampnitz be-
reits als Konflikt. Die beabsichtigte 
Änderung des FNP steht ebenfalls 
im Widerspruch zum Zielkonzept 
des Landschaftsplans. Es erfolgte 
daher eine parallele Änderung des 
Landschaftsplans mit einer an die 
Darstellungen der FNP-Änderung 
angepassten Konfliktanalyse und 
Eingriffsbewertung. 
Die Konfliktanalyse und die Ein-
griffsbewertung griffen auf Daten 
aus dem städtischen Umweltmoni-
toring zu, konkret auf die Biotopty-
pen- und Landnutzungs-Kartie-
rung aus dem Jahr 2016. Nach 
den Beteiligungsverfahren nach § 
3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 2 BauGB 
sind die Ergebnisse einer aktuelle-
ren Biotoptypenkartierung aus 
dem Jahr 2022 fertiggestellt und 
bekannt geworden. Die Konflik-
tanalyse und Eingriffsbewertung 
wurde daraufhin mit den aktuellen 
Daten durchgeführt. Dabei wurde 
auch ein Fehler in der bisherigen 
festgestellt. Dieser wurde eben-
falls geprüft. Beide Berechnungen 
wurden dann in Zusammenarbeit 
mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde mit den bisherigen Erkennt-
nissen abgeglichen. Im Ergebnis 
wurde beim Abgleich der korrigier-
ten Betrachtung der 2016er-Bio-
toptypen mit der Betrachtung der 
2022er-Biotoptypen deutlich, dass 
es zu einem niedrigerem Bio-
topwertverlust und zu weniger zu-
sätzlicher Versiegelung kommt. 
Beim Abgleich mit der fehlerhaften 
Betrachtung mit den 2016er-Bio-
toptypen stellt sich der Biotopty-

penverlust günstiger dar; die zu-
sätzliche Versiegelung ist leicht er-
höht (0,63 ha bzw. 6,4 %).  
Im Ergebnis kam es in keiner Be-
trachtung der zusätzlichen Versie-
gelung und der Biotopwertent-
wicklung zu einer naturschutz-
fachlich relevanten Veränderung. 
Die Aussagen der Konfliktanalyse 
und Eingriffsbewertung sind nach 
wie vor zutreffend. Es kam eben-
falls zu keiner abwägungsrelevan-
ten  Veränderung. Eine Änderung 
oder Ergänzung des Entwurfs der 
FNP-Änderung war insofern nicht 
erforderlich. 
 
Ebenfalls aktualisiert wurden die 
Natura 2000-Verträglichkeitsprü-
fung für den Entwicklungsbereich 
Krampnitz, der Fachbeitrag Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) für 
den Entwicklungsbereich 
Krampnitz, die Umweltverträglich-
keitsprüfung Waldumwandlung im 
Entwicklungsbereich Krampnitz 
sowie die Schalltechnischen Un-
tersuchung „Entwicklungsbereich 
Krampnitz“. Die Aktualisierungen 
betreffen jedoch nicht die FNP-
Ebene. Sie haben damit keine 
Auswirkungen auf die FNP-Um-
weltprüfung und sind somit nicht 
abwägungsrelevant. 
 
 
8. Kartengrundlagen 
 
 
 
Flächennutzungsplan (Stand 
30.01.2013): 
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2008, dl-de/by-2-0 
 
geänderte Darstellung:  
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2020, dl-de/by-2-0 
 
Lage des Änderungsbereiches: 
© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-
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Darstellung des Geltungsberei-
ches:  
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2020, dl-de/by-2-0 
 
Beiplan Wasserschutz und 
schadstoffbelastete Böden (Stand 
30.01.2013): 
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2008, dl-de/by-2-0 
 
Beiplan Wasserschutz und 
schadstoffbelastete Böden mit   
ergänzter Kennzeichnung: 
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2020, dl-de/by-2-0; 
Landeshauptstadt Potsdam: Ar-
beitsgruppe Untere Bodenschutz-
behörde 
Geänderter Geltungsbereich: 
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2020, dl-de/by-2-0 
Luftbild mit Landschaftsschutzge-
biet:  
Luftbild 2019 © GeoBasis- 
DE/LGB, dl-de/by-2-0 
 
Luftbild mit Naturschutzgebiet:  
Luftbild 2019 © GeoBasis- 
DE/LGB, dl-de/by-2-0 
 
Luftbild mit FFH- und SPA- 
Gebieten:  
Luftbild 2019 © GeoBasis- 
DE/LGB, dl-de/by-2-0 
 
Biotoptypen- und Landnutzungs-
kartierung: 
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2020, dl-de/by-2-0; 
Luftbild Umwelt Planung GmbH, 
2017: Biotoptypen- und Landnut-
zungskartierung – Stand 2016, er-
stellt im Rahmen des Umweltmo-
nitorings der Landeshauptstadt 
Potsdam 
 
Wald im Sinne des Landeswald-
gesetzes: 
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2020, dl-de/by-2-0 
 
Verlauf der Gashauptleitung: 
DTK25 © GeoBasis-DE/LGB 
2020, dl-de/by-2-0; 
GDMcom GmbH  
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Verfahrensvermerke 
Die Verfahrensvermerke werden im Laufe des Verfahrens ergänzt. 
 
 
 
I     Aufstellungsbeschluss zur Änderung des FNP* 
Aufstellungsbeschluss   03.05.2017 
Bekanntmachung        29.06.2017 
 
 
II    Frühzeitige Beteiligung* 
Bekanntmachung        24.05.2019 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie     17.06. - 17.07.2019 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange    17.06. - 17.07.2019 
 
 
III   Förmliche Beteiligung* 
Bekanntmachung 10.09.2020 
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 19.10. - 20.11.2020 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 19.10. - 23.11.2020 
 
          gez. Wolfram 
Potsdam, den 15.03.2024   Siegel der   ………………………...... 

Stadt Potsdam   Erik Wolfram 
    Fachbereichsleiter Stadtplanung 

 
 
IV   erneute Förmliche Beteiligung* 
Bekanntmachung 26.11.2020 
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 07.12.2020 - 15.01.2021 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 07.12.2020 - 15.01.2021 
 
          gez. Wolfram 
Potsdam, den 15.03.2024   Siegel der   ………………………...... 

Stadt Potsdam   Erik Wolfram 
    Fachbereichsleiter Stadtplanung 

 
 
V   Förmliche Beteiligung 
Bekanntmachung 28.04.2022 
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 16.05. - 17.06.2022 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 16.05. - 17.06.2022 
 
          gez. Wolfram 
Potsdam, den 15.03.2024   Siegel der   ………………………...... 

Stadt Potsdam   Erik Wolfram 
    Fachbereichsleiter Stadtplanung 

 
 
VI   Beschluss und Genehmigung der Änderung des FNP (Stand: 09.10.2023)   
Beschluss des FNP durch die Stadtverordnetenversammlung 06.03.2024   
(mit abschließender Abwägung der Stellungnahmen zum FNP) 
 
          gez. Schubert 
Potsdam, den 25.03.2024 Siegel der   ………………………...... 
 Stadt Potsdam   Mike Schubert 
     Oberbürgermeister 
 
 
 
* Der Aufstellungsbeschluss wurde für das FNP-Änderungsverfahren „Krampnitz“ (14/17 B) gefasst, aus dem das 
vorliegende FNP-Änderungsverfahren „Krampnitz“ (14/ 17 B-1) hervorging. Die gekennzeichneten Beteiligungsver-
fahren fanden ebenfalls für das bisherige FNP-Änderungsverfahren „Krampnitz“ (14/17 B) statt. 



 

 
Flächennutzungsplan- 

Änderung 

"Krampnitz" 
(14/17 B-1) 

 
           Stand: 09.10.2023    Blatt 25/25 

 

 
 
Genehmigung des FNP durch das Ministerium für  22.08.2024   
Infrastruktur und Landesplanung (MIL)   
 
    gez. Höhne 
Potsdam, den 22.08.2024  Siegel des MIL ………………………...... 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Genehmigung gemäß § 6 BauGB: Amtsblatt Nr. 20/2024 vom 30.10.2024 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt der FNP-Änderung und die Darstellungen mit dem hierzu ergangenen Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung vom 06.03.2024 übereinstimmen. 
 
 
          gez. Schubert. 
Ausgefertigt, Potsdam, den 26.11.2024  Siegel der   ………………………...... 

Stadt Potsdam   Mike Schubert 
    Oberbürgermeister 
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